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es gibt Schlagworte, die demjenigen, der sie nutzt, 
per se einen Argumentationsvorteil verschaffen. Bü-
rokratieabbau und Synergieeffekt gehören eindeutig 
dazu. Wer wollte nicht den vermeintlichen Moloch 
der Bürokratie in seine Schranken weisen und da-
bei auch noch Geld sparen? Aber wer solches – be-
rechtigterweise – fordert, muss sich fragen lassen, 
ob er auch über das passende Instrumentarium ver-
fügt, um die Versprechungen, die in diesen Worten 
liegen, einzulösen. 

Im Falle der ab 2010 an die Rentenversicherung über-
tragenen Betriebsprüfungen müssen wir heute sagen, 
dass sich die Erwartung des Gesetzgebers, das Ver-
fahren zu vereinfachen und gleichzeitig mehr Bei-
tragsgerechtigkeit zu erreichen, nicht erfüllt hat. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass die Prüfmechanismen der Rentenversicherung die spe-
ziellen Bedürfnisse der Unfallversicherung nicht vollends abdecken können. Eigentlich 
kein überraschendes Fazit. Welche Folgerung erwächst daraus? Eine Rückkehr zum al-
ten Verfahren mit allen personellen Konsequenzen ist keine realistische Option. Unfall- 
und Rentenversicherung haben deshalb ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet: 
Einerseits soll auf unsinnige Prüfungen verzichtet und andererseits der Unfallversiche-

rung ein „anlass- und ursachenbezogenes Prüfrecht“ für Fallge-
staltungen eingeräumt werden, die nicht in die Prüfstrategie der 
Rentenversicherung passen. Ob und wie der Gesetzgeber diese 
Optimierungsvorschläge aufnehmen wird, bleibt abzuwarten. 

Ein anderer Dauerbrenner des UV-Rechts befindet sich bereits im 
Gesetzgebungsverfahren: die Ablösung des sogenannten Mora-
toriums. Die DGUV hatte den Auftrag, eine sachlich begründete 
dauerhafte Zuständigkeitslösung für Unternehmen mit Beteili-

gung von Ländern oder Gemeinden vorzuschlagen. Keine leichte Aufgabe, denn die 
Gräben waren tief. Trotz der unterschiedlichen Interessenlagen aber haben sich die Ver-
treter der öffentlichen und gewerblichen Unfallversicherungsträger auf einen gemein-
samen Vorschlag geeinigt. Allein das ist ein Riesenerfolg für die DGUV und zeigt, wie 
weit der noch junge Verband in den vergangenen fünf Jahren zusammengewachsen ist.

Mit den besten Grüßen
Ihr 

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass die Prüfmechanismen 
der Rentenversicherung die 
speziellen Bedürfnisse der 
Unfallversicherung nicht voll-
ends abdecken können.“

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Die gesetzliche Unfallversicherung engagiert sich auf vielfältige Weise für den Reha- und Behin-
dertensport. Jüngstes Projekt in diesem Rahmen ist der Dokumentar� lm „GOLD – Du kannst mehr, 
als Du denkst“, in dem die Biogra� en dreier paralympischer Athleten nachgezeichnet werden. 

Ausgaben im Gesundheitswesen steigen

Gesetzliche Unfallversicherung 
präsentiert Paralympics

Aktuelles

Der medizinisch-technische Fortschritt ist in erheblichem Maße 
für die Steigerung der Ausgaben im Gesundheitswesen verant-
wortlich. Mit 166,7 Milliarden Euro im Jahr 2011 waren sie im 
Vergleich nochmals höher als in den Vorjahren. Wie die Bundes-
regierung in einer Antwort (17/10312) auf eine Kleine Anfrage der 
SPD-Fraktion (17/10175) schreibt, hatte die demographische Ent-
wicklung bei den Ausgaben im Gesundheitswesen in den vergan-
genen 30 Jahren eher einen „untergeordneten Erklärungsanteil“.

Da der sogenannte Altenquotient, der das Verhältnis von 
Menschen im erwerbsfähigen Alter zu denen im nicht mehr 
erwerbsfähigen Alter ausdrückt, jedoch in Zukunft erheblich 

steigen wird, liegen „die wesentlichen Herausforderungen des 
demographischen Wandels noch vor uns“, führt die Regierung 
in ihrer Antwort weiter aus. In der wissenschaftlichen Diskus-
sion sei es unstrittig, dass die Gesundheitskosten in Zukunft 
noch weiter ansteigen werden. 

Wie hoch dabei der Einfl uss des medizinisch-technischen Fort-
schritts auf die Ausgabenentwicklung sein werde, ist strittig. Das 
Ausmaß der Kostenreduzierung durch Prävention und Gesund-
heitsförderung in den vergangenen 30 Jahren lässt sich dabei 
nicht beziff ern, weil weder für Deutschland noch international 
entsprechende Kosten-Nutzen-Analysen vorliegen. 

Im Rahmen der Paralympischen Spiele in London vom 29. Au-
gust bis 9. September findet dieses Engagement einen unge-
wöhnlichen Weg in die Öffentlichkeit. Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen präsentieren mit einem kurzen Trailer 
die TV-Übertragungen der Spiele in ARD und ZDF. Insgesamt 
36 Mal zeigen ARD und ZDF Wettkämpfe und Hintergrundin-
formationen zu den Paralympics in ihren Programmen. Ein-
geleitet und abgeschlossen wird jede Übertragung jeweils 
von einem sogenannten „Presenting-Trailer“. In dem sieben 
Sekunden dauernden Trailer zu Beginn und Ende jeder Pa-
ralympics-Ausstrahlung werden Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften als Absender der Übertragung genannt. 
Gleichzeitig wird auf den Film „GOLD – Du kannst mehr als Du 
denkst“ hingewiesen. Das visuelle Konzept des Trailers zeigt 
dabei paralympische Sportler oder Sportlerinnen aus dem DGUV 
Team, die den GOLD-Schriftzug in der Hand tragen. 

Kinostart des Films ist im Februar 2013. In den kommenden Mo-
naten wird deshalb auf unterschiedlichen Ebenen für das Pro-
jekt geworben werden. So gab es innerhalb aller UV-Träger die 
Gewinnspielaktion „Dein GOLD-Moment“. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren aufgefordert, eine Situation zu schildern, in 
der sie nach einem Tiefschlag neuen Mut geschöpft haben. Ganz 
nach dem Motto „Du kannst mehr, als Du denkst“. Aus vielen 
originellen und bewegenden Einsendungen wurde inzwischen 
eine Gewinnerin ermittelt. Sie hat eine Reise zu den Paralympics 
nach London gewonnen.

Parallel zu den paralympischen Wettbewerben wird es in mehre-
ren deutschen Städten eine Foto-Ausstellung zu GOLD geben. In 
Shoppingmalls, sogenannten ECE-Centern, werben großfl ächige 
Fotoplakate für den Film und weisen auf das Engagement der 
gesetzlichen Unfallversicherung hin.

Die Schwimmerin und 
Paralympics-Teilnehmerin 
Kirsten Bruhn bei einer 
Pressekonferenz zum
Dokumentar� lm-Projekt 
GOLD
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Aktuelles

Wie können junge und ältere Mitarbei-
ter in ihrem Beruf gesund und motiviert 
bleiben? Dieser Frage widmet sich ein 
aktuelles Forschungsprojekt der Berufs-
genossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN) für das Hotel- und 
Gastgewerbe.

Der demografi sche Wandel bedeutet für die 
Betriebe vor allem mehr ältere Mitarbei-
ter und weniger Auszubildende. Aber wie 
können mehr Auszubildende gewonnen 
werden? Welches Wissen muss an Quer-
einsteiger vermittelt werden? Wo können 
ältere Mitarbeiter ihre Erfahrung am bes-
ten einsetzen? Wie können gute Mitarbei-
ter gehalten werden? Um Antworten auf 
diese Fragen zu finden, forscht die BGN 
im INDIGHO-Projekt. Sie arbeitet dar-
in mit dem Landesinstitut für Arbeits-
gestaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der Sozialforschungsstelle (sfs) der 
Technischen Universität Dortmund zusam-
men.

BGN-Projekt zum demografischen Wandel

!
    Weitere Infos: www.indigho.de 

Ansprechpartner für das INDIGHO-Projekt 
bei der BGN: Florian Elsässer, 
E-Mail: florian.elsaesser@bgn.de 

Ziel ist es, den Betrieben konkrete Hand-
lungshilfen zur Verfügung zu stellen. 
Durch Seminare bei der BGN, eine Inter-
netplattform und Leitfäden wird das ge-
sammelte Wissen an Unternehmer und 
Mitarbeiter weitergegeben. 

Für das Projekt INDIGHO wird derzeit ei-
ne Befragung zur Altersstruktur im Gast-
gewerbe durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Befragung sollen helfen, Aufschluss über 
die Beschäftigungssituation älterer Arbeit-
nehmer zu geben. Der Fragebogen steht 
allen Beschäftigten in einem gastgewerb-
lichen Betrieb offen. Die Beantwortung 
der Fragen dauert etwa 5 – 10 Minuten
und ist selbstverständlich anonym. Wer 
den Fragebogen ausfüllt, kann ein Fahr-
sicherheitstraining im Wert von 78 Euro 
gewinnen.

Arbeitsschutz Aktuell    

Wichtigster Branchentermin in 2012

Die Nr. 1 für Sicherheit und 

 Gesundheit bei der Arbeit

Arbeitsschutz Aktuell

Kongress & Fachmesse

16.-18.10.2012
Messe Augsburg

Das Präven�onsforum

www.arbeitsschutz-aktuell.de

Im Zentrum:  
CorporAte HeAte HeA AltH

Persönliche ArBeitssicherheit   corPorAte heAlth   sicherheit im BetrieB   ArBeitsschutz-medien   Foren  präsentAtIonen
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Aktuelles

Die Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) und die Eisen-
bahn-Unfallkasse (EUK) wollen zum 1. Januar 2015 
fusionieren. Dafür sprachen sich jetzt  die Vertre -
terversammlungen beider Träger aus. Zugleich verabschie-
deten die Gremien ein gemeinsam verfasstes Papier. Dar-
in unterbreiten beide Seiten dem Gesetzgeber Vorschläge
für gesetzliche Regelungen, die für die Fusion getroff en wer-
den müssen. 

Die Vertreter von UK-Bund und EUK hatten bereits seit No-
vember vergangenen Jahres Gespräche geführt. Eingeleitet 
wurde die Entwicklung durch das 2008 erlassene Gesetz zur 
Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung. Dem-
zufolge soll es im Bereich der öff entlichen Hand möglichst 

nur eine Unfallkasse pro Bundesland und eine Unfallkasse 
auf Bundesebene geben. Die Zahl der gewerblichen Berufs-
genossenschaften hat sich bereits durch entsprechende Zu-
sammenschlüsse von 35 auf 9 reduziert. 

Neben UK-Bund und EUK gehört die Unfallkasse Post und 
Telekom (UKPT) noch zu den Trägern auf Bundesebene. Die 
UKPT kündigte allerdings kürzlich an, mit der Berufsgenos-
senschaft für Transport und Verkehr (BG Verkehr) fusionie-
ren zu wollen. Damit werden UK-Bund und EUK ab 2015 den 
einzigen öff entlichen Unfallversicherungsträger auf Bundes-
ebene stellen. Hauptstandorte sollen Wilhelmshaven (Haupt-
verwaltungssitz der UK-Bund) und Frankfurt am Main (Sitz 
der EUK) sein.

Unfallversicherungsträger fusionieren

Gefährliche Reitverletzungen vermeiden
„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde“ – sagt ein Sprichwort. 
Doch Reiten ist eine Risikosportart. Jähr-
lich ereignen sich etwa 30.000 bis 40.000 
Reitunfälle, die ärztlich behandelt wer-
den müssen. Der Reitsport zählt zu den 
fünf verletzungsreichsten Sportarten in 
Deutschland. „Die Schwere der Verlet-
zungen reicht von Prellungen über leich-
te Knochenbrüche bis hin zu schweren 
Becken- und Wirbelsäulenverletzungen“, 
erklärt Universitätsprofessor Dr. Ulrich 
Stöckle, Ärztlicher Direktor der BG Klinik 
Tübingen. Auch tödliche Verletzungen 
sind nicht auszuschließen. Laut Zahlen 
der ARAG-Sportversicherung liegt Reiten 
in der Statistik tödlicher Sportunfälle mit 
durchschnittlich 12 Todesfällen pro Jahr 
sogar auf Platz vier.

Sicherheit ist im Reitsport deshalb ein 
wichtiges Thema und sollte nicht auf 
die leichte Schulter genommen werden. 
„Das Tragen eines Helmes sollte für je-
den Reiter selbstverständlich sein. Im 
Gelände oder beim Springen kann man 
zusätzlich noch einen Rückenprotektor 

tragen“, sagt Dr. Fabian Stuby, Leitender 
Arzt der Sektion Traumatologie in der 
BG Klinik. Wichtig ist auch das inten-
sive Training mit dem Pferd. Selbst das 
zuverlässigste Pferd kann stolpern oder 
sich erschrecken und so seinen Reiter zu 
Fall bringen. Eine gute Ausbildung und 
regelmäßiges Training können helfen, 
die Schreckhaftigkeit eines Tieres in den 
Griff  zu bekommen.

Fast 50 Prozent der Unfälle passieren 
allerdings nicht während des Reitens, 
sondern davor oder danach bei der Pfl e-
ge oder beim Führen. Bissverletzungen 
durch das Pferd sind keine Seltenheit. In 
diesem Fall ist es wichtig, sofort zu ver-
suchen, die Blutung zu stoppen und die 
Wundfl äche abzudecken. Bei der Behand-
lung von schweren Reitunfällen zählt un-
ter Umständen jede Sekunde, um mög-
liche bleibende Schäden zu verhindern. 
„Es ist deshalb unbedingt anzuraten, bei 
jedem Ausritt ein Handy mitzunehmen, 
so dass im Notfall der Rettungsdienst 
auch im freien Gelände alarmiert werden 
kann“, betont Stöckle.
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Nachrichten aus Brüssel

Weitere Informationen: ilka.woelfle@esip.org

Brüssel frischt europäisches Normungssystem auf

Vor ungefähr drei Jahren stand der Ver-
trag von Lissabon im Mittelpunkt der 
Brüsseler Debatten. Würde das neue 
Regelwerk positive Veränderungen mit 
sich bringen oder hätten die Mitglied-
staaten lediglich wieder ein paar Kom-
petenzen an die EU abzutreten? 

Drei Jahre später hat sich herausgestellt, 
dass das Reformwerk durchaus positive 
Neuerungen mit sich bringt. Zum ersten 
Mal haben die nationalen Parlamente 
die durch den Lissabon-Vertrag einge-
führte „Subsidiaritätsrüge“ erfolgreich 
nutzen können. Was steckt hinter die-
sem Fachbegriff ? 

Das Prinzip der Subsidiarität besagt, 
dass primär die Mitgliedstaaten für den 
Erlass entsprechender Gesetze zustän-
dig sind. Die EU kann nur in nationalen 

Angelegenheiten tätig werden, wenn die 
Mitgliedstaaten diese nicht selbst aus-
reichend lösen können. Dieses Recht 
können die nationalen Parlamente in ei-
nem laufenden Gesetzgebungsverfahren 
mit Hilfe der Subsidiaritätsrüge einfor-
dern. Sie führt jedoch nur zum Erfolg, 
wenn – grob gesagt – mindestens ein 
Drittel der nationalen Parlamente diese 
Auff assung teilen. 

Ende Mai haben zwölf nationale Parla-
mente zum ersten Mal der Kommission 
die „gelbe Karte“ gezeigt und die vor-
gelegten Verordnungsvorschläge über 
die Ausübung des Rechts auf kollekti-
ve Maßnahmen im Kontext der Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit 
infrage gestellt. Kritisiert wird insbe-
sondere, dass die Grundfreiheiten des 
Binnenmarktes zu hoch gegenüber 
Arbeitnehmerbelangen und sozialen 
Grundrechten gewichtet würden. Dies 
gefährde ernsthaft das nationale Streik-
recht in Deutschland und vielen ande-
ren Mitgliedstaaten.

Die Kommission muss nun prüfen: Sie 
kann an ihrem Entwurf festhalten, ihn 
ändern oder ihn zurückziehen. Der Fort-
gang des Verfahrens bleibt also span-
nend.

Gelbe Karte für die Europäische Kommission

Noch vor der Brüsseler Sommerpause 
haben sich das Europäische Parlament, 
der Rat und die Europäische Kommissi-
on auf einen Kompromisstext für eine 
Verordnung zur europäischen Normung 
geeinigt. 

Mit dem 2011 vorgeschlagenen Rechts-
text wollte die Kommission die Erarbei-
tung europäischer Normen beschleu-
nigen. Auch eine Verbesserung der 
Beteiligung betroff ener Kreise an der Er-
stellung der Normen war ihr ein Anlie-
gen. Über Monate hinweg diskutierten 
die europäischen Gesetzgebungsorgane 
intensiv über die Vorschläge der Kom-
mission. Auch die Kommission Arbeits-
schutz und Normung (KAN) hat sich in 

der Debatte zu Wort gemeldet und sich 
insbesondere für arbeitsschutzrelevante 
Aspekte stark gemacht. 

Mit dem nun ausgehandelten Kompro-
miss dürften nach einer ersten Einschät-
zung die Interessen des Arbeitsschutzes 
hinreichend gewahrt sein, hierzu hat si-
cherlich auch die Lobbyarbeit der KAN 
beigetragen. Beispielsweise wird die 
Beteiligung der interessierten Kreise ge-
stärkt, ohne dabei jedoch das nationale
Delegationsprinzip zu gefährden. Zu-
dem dürfte – wie von der KAN gefordert 
– das Mitspracherecht der Mitgliedstaa-
ten und der Normungsorganisationen 
bei der Vergabe von Mandaten weiter-
hin gewahrt sein.

Nach der Sommerpause müssen formal 
noch das Europäische Parlament und 
der Rat dem Kompromisstext zustim-
men. Wenn alles gut geht, kann die 
Verordnung Anfang 2013 in Kraft treten. 
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Titelthema

Motive des Gesetzgebers 
Unter der Überschrift der Mittelstands-
entlastung wurde 2007 in einem Schnell-
schuss die Betriebsprüfung für die Un-
fallversicherung auf die Träger der 
Rentenversicherung übertragen1. Noch 
vor dem Start der Prüfung durch die Ren-
tenversicherung am 1.1.2010 musste durch 
das Unfallversicherungsmodernisierungs-
gesetz an mehreren Stellen nachgesteuert 
werden, um inhaltliche und handwerkli-
che Schwächen auszubügeln2. An der 
grundsätzlichen Entscheidung hielt der 
Bundestag jedoch fest. Im Folgenden sol-
len vor dem Hintergrund der bisherigen 
Erfahrungen mit der Betriebsprüfung die 
in der Gesetzesbegründung3 formulierten 
Annahmen auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Sie lassen sich im Wesentlichen in 
zwei Thesen zusammenfassen:

1.  Die Unfallversicherung hat bisher nicht 
alle Unternehmen geprüft, während die 
Rentenversicherung fl ächendeckend al-
le Arbeitgeber alle vier Jahre einer Prü-
fung unterzieht. Die Übertragung der 
Betriebsprüfung führt damit zu mehr 
Beitragsgerechtigkeit.

Betrachtet man die Betriebsprüfung rein 
unter dem Gesichtspunkt der mit der Prü-
fung verbundenen Verwaltungskosten 
im Verhältnis zu den damit gegebenen-
falls generierten Beitragsnachforderun-
gen, so ist festzustellen, dass bei einem 
durchschnittlichen Beitrag zur Unfallver-
sicherung in Höhe von rund 1,3 Prozent 
gegenüber einem Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag von rund 40 Prozent sich das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Unfall-
versicherung in der Regel als wesentlich 
ungünstiger darstellt als in der übrigen 
Sozialversicherung. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen es rechtferti-
gen, bestimmte Unternehmen nicht regel-
mäßig zu prüfen, oder ob nicht vielmehr 
– so die Argumentation – unter dem Ge-
sichtspunkt der Beitragsgerechtigkeit eine 
fl ächendeckende Betriebsprüfung erfor-
derlich ist. Diese Frage lässt sich jedoch 
nicht ohne einen Blick auf die Nutznie-
ßer der Prüfung beantworten. Hier gibt 
es einen entscheidenden Unterschied 
zwischen der Unfallversicherung und der 
übrigen Sozialversicherung:

In den übrigen Zweigen der Sozialver-
sicherung werden nicht nur die Beiträge 
von den Arbeitgebern und den Versicherten 
gemeinsam getragen, wobei ein unterblie-
bener Beitragsabzug vom Arbeitsentgelt 
nach § 28g SGB IV nur begrenzt nachgeholt 
werden kann. Die gezahlten Beiträge sind 
auch entscheidend für die späteren Ren-
tenansprüche der Versicherten. Die mög-
liche individuelle Betroff enheit der einzel-
nen Versicherten durch das Ergebnis einer 
Betriebsprüfung ist von der Gesamtzahl 
der Beschäftigten des Arbeitgebers unab-
hängig. Eine Beschränkung der Betriebs-
prüfung auf große Arbeitgeber wäre aus 
diesem Grunde problematisch.

2.  Es fi ndet eine Doppelprüfung durch die 
Rentenversicherung einerseits und die 
Unfallversicherung andererseits statt. 
Die Prüfung für die Unfallversicherung 
kann problemlos in die Prüfung der 
Rentenversicherung integriert werden. 
Dies führt zu einer Entlastung der Un-
ternehmen4.

I. Beitragsgerechtigkeit durch 
flächendeckende Prüfungen?
Die Träger der Rentenversicherung prü-
fen nach § 28p Abs. 1 SGB IV mindestens 
alle vier Jahre bei den Arbeitgebern, ob 
diese ihre Meldepfl ichten und ihre sons-
tigen Pflichten im Zusammenhang mit 
dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
ordnungsgemäß erfüllen. Die Träger der 
Unfallversicherung haben in der Vergan-
genheit Kleinunternehmen mit einfacher 
Veranlagung häufi g nur dann durch ihren 
Außendienst überprüfen lassen, wenn 
aufgrund der Plausibilitätsprüfung der 
Lohnnachweise oder aus anderem Grund 
ein besonderer Anlass bestand. Hinter-
grund für die Beschränkung auf anlass-
bezogene Prüfungen in diesem Bereich 
waren Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung

Eine Rolle rückwärts?
Die Argumente, die für die Übertragung der Betriebsprüfung auf die Rentenversicherung 
maßgeblich waren, haben sich als nicht zutre� end erwiesen. Wie geht es nun weiter? 

Zusammenfassung
In der Absicht, Bürokratie abzubauen und die Beitragsgerechtigkeit zu erhöhen, 
hat der Gesetzgeber im Jahr 2007 die Übertragung der Betriebsprüfung auf die 
Rentenversicherung beschlossen. Alle Bedenken und Hinweise der Unfallver-
sicherung auf die Unterschiedlichkeit der Prüfungen nach Inhalt, Vorgehen und 
Ziel wurden in den Wind geschlagen. Nach über zwei Jahren Prüferfahrung hat 
sich nun die Erkenntnis durchgesetzt, dass das bisherige Vorgehen der Unfall-
versicherung im Bereich der Betriebsprüfung wohlbegründet war und die gesetz-
ten Ziele nicht erreicht wurden. Renten- und Unfallversicherung haben daher in 
einem von den Vorständen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und 
der Deutschen Rentenversicherung Bund verabschiedeten Positionspapier dem 
Gesetzgeber Maßnahmen zur Optimierung der Betriebs prüfung vorgeschlagen. 
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Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung

In der Unfallversicherung steht das Leis-
tungsrecht in keiner kausalen Beziehung 
zum Beitragsrecht. Die Frage, ob und in 
welcher Höhe Beiträge entrichtet worden 
sind, hat auf die Höhe der Geldleistungen 
in der Unfallversicherung keinen Einfl uss. 
Da die Beiträge ausschließlich durch die 
Unternehmer gezahlt werden, ist die Fra-
ge der Beitragsgerechtigkeit allein mit 
Blick auf deren Interessen zu beurteilen.

In der gesetzlichen Unfallversicherung 
gilt das Prinzip der nachträglichen Be-
darfsdeckung. Das Umlagesoll, das heißt 
der durch Beiträge zu deckende Bedarf, 
steht fest und jedes Unternehmen wird 
entsprechend seinem Gefährdungspo-
tenzial am Umlagesoll beteiligt. Werden 
durch ein Unternehmen zu geringe Ar-
beitsentgelte gemeldet oder Entgelte ei-
ner zu günstigen Tarifstelle zugeordnet, 
erhöht sich unmittelbar der Anteil, den 
die übrigen Unternehmen zu tragen ha-
ben, und umgekehrt. Aufgabe der Be-
triebsprüfung ist es damit, sicherzustel-
len, dass jedes Unternehmen mit dem 
richtigen Anteil am Umlagesoll beteiligt 
wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
es aus Gründen der Beitragsgerechtigkeit 
zwingend erforderlich ist, sicherzustel-

len, dass auch geringfügige Verschiebun-
gen zwischen den Anteilen der einzelnen 
Unternehmer aufgedeckt werden. Denn 
es ist zu berücksichtigen, dass die Kosten 
der Betriebsprüfung das Umlagesoll erhö-
hen. Sind die Kosten für die Prüfung hö-
her als der nacherhobene Beitrag, wirkt 
sich dies im Ergebnis zu Lasten aller Un-
ternehmer aus. Dies wird an folgendem 
Beispiel deutlich: 

Eine fahrlässig nicht verbeitragte Sach-
zuwendung in Form eines Tankgutscheins 
von 25 Euro führt bei einem Durchschnitts-
beitrag von 1,32 Prozent (ohne Sonderum-
lagen) zu einer Beitragsnachforderung 
in Höhe von 0,33 Euro. Der zur Erzielung 
dieses Ergebnisses erforderliche Verwal-
tungsaufwand erhöht jedoch das Umlage-
soll um mehr als vierzig Euro5.

Es handelt sich hierbei nicht um einen 
konstruierten Fall, sondern um einen ty-
pischen Sachverhalt. Zu welchen Ergeb-
nissen eine flächendeckende Prüfung 
führt, zeigt eine statistische Auswertung 
der Prüfergebnisse, die die Träger der 
Rentenversicherung im Jahr 2011 im Auf-
trag der Berufsgenossenschaften erzielt 
haben. Danach endeten 72,8 Prozent der 
Prüfungen ohne Feststellungen. Bei den 
übrigen Prüfungen führten die Feststel-
lungen in etwa 40 Prozent der Fälle zu 
einer Beitragsdiff erenz von weniger als 25 
Euro, bei rund 10 Prozent der Fälle betrug 
die Diff erenz nicht einmal einen Euro. Die 
Verteilung der Fälle auf verschiedene Grö-
ßenkategorien und die jeweils dahinter 
stehenden Beitragsvolumina zeigen die 
Abbildungen 1 und 2. ▸

Abbbildung 1: Verteilung der Prüfergebnisse mit Nachforderungen und des 
Gesamtvolumens der Nachforderungen auf Größenklassen in 2011
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Prüfung der Unfallversicherungsträger 
tatsächlich um das Gleiche gehandelt 
hat. Zwar geht es in beiden Fällen darum, 
sicherzustellen, dass ein Sozialversiche-
rungszweig für die soziale Absicherung 
von Beschäftigten den dafür erforder-
lichen Beitrag erhält. Der Inhalt der Prü-
fung und das konkrete Vorgehen weisen 
jedoch bedeutsame Unterschiede auf, die 
sich aus den jeweiligen Prüfgegenständen 
ergeben. 

Die für die übrigen Zweige der Sozial-
versicherung durchzuführende Prüfung 
konzentriert sich auf die Feststellung, ob 
bestimmte entgeltliche oder unentgeltli-
che Zuwendungen des Arbeitgebers an ei-
nen Beschäftigten als beitragspfl ichtiges 
Arbeitsentgelt anzusehen sind, und dar-
auf, ob bei der – vom Arbeitgeber selbst 
durchzuführenden Beitragsberechnung – 
die Regelungen der einzelnen Sozialversi-
cherungszweige korrekt angewandt wur-
den. Daneben geht es im Einzelfall um die 
Beurteilung der Beschäftigteneigenschaft, 

die Beitragspfl icht zur Künstlersozialver-
sicherung oder darum, ob bestimmte 
Personen bei der Insolvenzgeld- und der 
Ausgleichsumlage zu berücksichtigen 
sind. Die Regelprüfung beschränkt sich 
dabei auf die von der Lohn- und Gehalts-
abrechnung erfassten Personen. Die Auf-
deckung von Schwarzarbeit gehört nicht 
zur Aufgabe der mit der Regelprüfung be-
auftragten Betriebsprüfer. Die Träger der 
Rentenversicherung haben ihre Prüftä-
tigkeit entsprechend diesen Prüfgegen-
ständen optimiert. Dies bedeutet, dass 
die Prüfung weitgehend aufgrund elektro-
nisch und schriftlich verfügbarer Informa-
tionen entweder im Innendienst als Vor-
lagenprüfung, in der Regel jedoch am Ort 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung durch-

Von einem Prüfverzicht profi tieren könn-
ten zum einen die etwa 520.000 Un-
ternehmen, bei denen der errechnete
Beitrag ohnehin auf einen nach § 161 
SGB VII vom Unfallversicherungsträger 
festgesetzten Mindestbeitrag angehoben 
wird. Als wenig prüfrelevant erscheinen 
daneben Kleinunternehmen, die nur zu 
einer Gefahrklasse veranlagt wurden. Bei 
einer ersten Einschätzung durch die Un-
fallversicherungsträger wurden etwa 30 
Prozent der Unternehmen identifiziert, 
bei denen auf eine regelmäßige Prüfung 
verzichtet werden könnte. Dies bedeutet 
jedoch keinen generell prüff reien Raum, 
sondern die Beschränkung auf Stichpro-
benprüfungen und Prüfungen aus beson-
derem Anlass.

II. Entlastung durch Verzicht auf 
Doppelprüfungen?
Eine Erwartung, die mit der Übertragung 
der Betriebsprüfung auf die Träger der 
Rentenversicherung verbunden war, ist, 
dass die Unternehmen durch den Wegfall 
von Doppelprüfungen entlastet werden. 
Allerdings gilt auch hier der Grundsatz 
„Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch 
nicht dasselbe“. Dieser trifft hier um-
so mehr zu, als man mit Recht die Frage 
stellen kann, ob es sich bei der Prüfung 
der Rentenversicherungsträger und der 

In einer Vielzahl der Fälle steht damit das 
Ergebnis der Prüfung in keinem ange-
messenen Verhältnis zu dem damit ver-
bundenen Aufwand. Bei geringfügigen 
Nachforderungen wird zudem der Un-
fallversicherungsträger die Beiträge nach 
§ 76 Abs. 2 Nr. 2 SGB IV niederschlagen. 
Es ist daher im Sinne aller Unternehmer, 
auf Prüfungen, von denen vorauszusehen 
ist, dass sie zu keinem oder keinem wirt-
schaftlich relevanten Ergebnis führen, zu 
verzichten. Zwar können auf diese Weise 
den Unternehmern auch Erstattungsbe-
träge verloren gehen. Es dürfte aber auch 
nicht in ihrem Interesse liegen, wenn die 
Kosten für den zusätzlichen Schriftverkehr, 
die Überwachung des Zahlungseingangs 
und die Verbuchung – von den umzule-
genden Verwaltungskosten des Unfallver-
sicherungsträgers ganz abgesehen – weit 
über die Gutschrift hinaus gehen. 

Fazit I.
Die These, dass eine flächendeckende 
Prüfung zu mehr Beitragsgerechtigkeit 
führt, lässt sich nicht bestätigen. Die von 
den Unfallversicherungsträgern in der 
Vergangenheit praktizierte zielgerichtete 
und anlassbezogene Prüfstrategie diente 
im Sinne wirtschaftlichen Verwaltungs-
handelns den Interessen der Solidarge-
meinschaft. 

Gutschri�en
AnzG

Abbbildung 2: Verteilung der Prüfergebnisse mit Gutschri� en und des 
Gesamtvolumens der Gutschri� en auf Größenklassen in 2011
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deckende Prüfung zu mehr 
Beitragsgerechtigkeit führt, 
lässt sich nicht bestätigen.“
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geführt wird. Eine Prüfung beim Steuer-
berater ermöglicht es dabei, die Prüfung 
mehrerer Arbeitgeber miteinander zu ver-
binden. 

Für den Beitrag zur Unfallversicherung 
spielt die Beurteilung der Entgelteigen-
schaft von Zuwendungen des Unterneh-
mers an den Beschäftigten, die von we-
nigen Ausnahmen abgesehen mit der in 
der übrigen Sozialversicherung überein-
stimmt, ebenfalls eine Rolle. Insoweit las-
sen sich durch eine gemeinsame Prüfung 
Synergieeff ekte erzielen. 

Ein zweiter, bei den Berufsgenossenschaf-
ten für die Beitragshöhe wesentlicher Fak-
tor ist jedoch die Zuordnung der Arbeits-
entgelte zu einer Gefahrtarifstelle. Die 
Abhängigkeit des Beitrags vom Gefähr-
dungspotenzial des Unternehmens ist ein 
wesentliches Merkmal des Unfallversiche-
rungsrechts. In ihr spiegelt sich nicht nur 
das versicherungsmathematische Äqui-
valenzprinzip wider, sie soll auch fi nan-
zielle Anreize für die Prävention bieten. 
Daher stellt die Überprüfung der richtigen 
Zuordnung von Entgelten zu einer Gefahr-
tarifstelle einen entscheidenden Bestand-
teil einer Prüfung nach § 166 Absatz 1 
SGB VII dar. 

gerechtigkeit und der Förderung der Prä-
vention im Sinne der Versicherten muss 
daher die Betriebsprüfung auf diesen Be-
reich ein besonderes Augenmerk richten. 
Nach der Erfahrung der Berufsgenossen-
schaften entfi el der weitaus größte Anteil 
an den im Saldo jährlich rund 67 Millio-
nen Euro Beitragsnachforderungen auf-
grund ihrer Betriebsprüfungen auf Fest-
stellungen zur Gefahrtarifzuordnung.

Mit der Übertragung der Betriebsprüfung 
auf die Träger der Rentenversicherung 
wurden diese vor das Problem gestellt, 
eine Aufgabe zu übernehmen, die sich 
mit der für die Belange der übrigen Prüf-
gegenstände optimierten Prüfstrategie 
nicht vereinbaren lässt. 

Eine zutreffende Beurteilung, welchem 
Unternehmensteil die Tätigkeit eines Ver-
sicherten zuzurechnen ist, lässt sich nicht 
allein anhand von schriftlichen Unterla-
gen durchführen. Es lassen sich allen-
falls Anhaltspunkte gewinnen, die dann 
allerdings vor Ort im Rahmen einer Be-
triebsbesichtigung nachvollzogen werden 
müssen. Ein solches Vorgehen ist jedoch 
zeitaufwändig und passt nicht in die be-
stehenden Abläufe mit einer sehr strikten 
Zeit- und Ressourcenplanung. ▸

Praktisch relevant wird dies immer dann, 
wenn einem Unternehmen mehr als eine 
Gefahrtarifstelle zugeordnet wurde. Eini-
ge Berufsgenossenschaften sehen zum 
Beispiel grundsätzlich eine gesonderte 
Veranlagung für den rein kaufmännischen 
Bereich eines Unternehmens vor. Da die 
auf diesen Bereich entfallende Gefahrklas-
se in der Regel sehr viel günstiger ist als die 
für den gewerblichen Teil geltende Gefahr-
klasse, ist eine fehlerhafte Zuordnung von 
Entgelten hier besonders beitragsrelevant. 
Dies zeigt sich auch an folgendem Beispiel:

Bei der BG BAU führt die Entdeckung von 
1.000 Euro nicht verbeitragtem Entgelt 
im Bürobereich zu 4,32 Euro und beim 
Hochbau zu 69,55 Euro an Nachforderun-
gen. Die Neuzuordnung des Entgelts eines 
fälschlich dem kaufmännischen Bereich 
zugerechneten Beschäftigten mit Durch-
schnittsverdienst (30.660 Euro) zur Hoch-
bau-GTS erbringt eine Beitragsnachforde-
rung von rd. 2.000 Euro6. 

Wie sich an diesem Beispiel zeigt, ist für 
die Praxis die Überprüfung der Zuord-
nung der Entgelte zu einer Gefahrtarif-
stelle wesentlich ergiebiger als die Suche 
nach nicht verbeitragten Entgelten. Auch 
unter dem Gesichtspunkt der Beitrags-

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung
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Abbildung 3 zeigt, wie sich die in 2011 
durch die Rentenversicherung – bezogen 
auf den Prüfzeitraum 2009 und 2010 – fest-
gestellten Diff erenzen, die im Saldo rund 
9,7 Millionen Euro Beitragsnachforderun-
gen ergaben, auf die verschiedenen Fest-
stellungsgründe verteilen. Sie bestätigt 
die Erfahrung der Berufsgenossenschaf-
ten, dass Veränderungen bei der Gefahr-
klassenzuordnung in der Tendenz zu 
erheblich mehr Nachforderungen als Er-
stattungen führen. Sie zeigt jedoch auch, 
dass sich die Prüfung der Rentenversiche-
rung eher auf den Bereich der Entgeltdif-
ferenzen konzentriert hat.

Die Beurteilung der betrieblichen Ver-
hältnisse ist auch noch in einem ande-
ren Zusammenhang von Bedeutung. Die 
Prüfdienste der Unfallversicherungsträ-
ger haben nicht nur das in der Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung ausgewiesene Perso-
nal betrachtet, sondern zählten auch die 
Bekämpfung von Schwarzarbeit zu ihren 
Aufgaben. Dies kam nicht nur in gemein-
samen Aktionen mit den Zollbehörden 
zum Ausdruck. 

Die Unfallversicherungsträger haben auch 
Instrumente entwickelt, um im Rahmen 
ihrer Betriebsprüfungen Unstimmigkei-
ten zwischen dem gemeldeten Arbeitsvo-
lumen und dem tatsächlichen Arbeitsvo-
lumen festzustellen. Hierzu ist es jedoch 
erforderlich, auch Unterlagen außerhalb 
der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, zum 
Beispiel Auftragsbücher, Tankquittungen, 
Reparaturrechnungen, sowie die tatsäch-
lichen Verhältnisse vor Ort zu betrachten. 

Da die Träger der Rentenversicherung die 
Schwarzarbeitsbekämpfung nicht zum 
Bestandteil der Regelbetriebsprüfung 
zählen, ist hier mit dem Verlust der Prüf-
befugnis der Unfallversicherungsträger 
eine Lücke entstanden, die auch durch 
die Zollbehörden, die sich aus Kapazi-
tätsgründen auf Schwerpunktaktionen 
und Großeinsätze beschränken müssen, 
nicht geschlossen werden kann.

Neben den Unterschieden hinsichtlich der 
Prüfgegenstände gibt es auch Unterschie-
de hinsichtlich des Zeitpunktes der Prüfung. 
Die Rentenversicherung prüft – außer in 
Insolvenzfällen – in einem regelmä ßigen 

meldeten Entgeltsummen nicht zu den 
Verhältnissen vor Ort passen. In diesen 
Fällen müsste die Unfallversicherung 
eine unverzügliche Prüfung durch die 
Rentenversicherung beauftragen. Eine 
solche passt jedoch nicht in das Prüfkon-
zept der Rentenversicherung.

Fazit II.
Die These, dass die Prüfung im Hinblick 
auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
nach § 28p SGB IV und die Prüfung in Be-
zug auf die Beitragsgrundlagen der Unfall-
versicherung nach § 166 Absatz 1 SGB VII
weitgehend inhaltsgleich sind und sich 
deshalb Letztere problemlos und ohne 
Nachteile für einen der beiden Bereiche in 
Erstere integrieren lässt, ist nicht haltbar. 
Wenn darauf verzichtet wird, den Bedürf-
nissen der Unfallversicherung auch nach 
dem Übergang der Betriebsprüfung auf die 
Rentenversicherung weiterhin Rechnung 
zu tragen, führt dies nicht nur zu geringe-
ren Beitragsnachforderungen, sondern zu 
einem Verlust an Beitragsgerechtigkeit. 

III. Anregungen an den Gesetzgeber
Wie unter I. und II. ausgeführt, haben sich 
die Thesen, die für die Übertragung der 
Betriebsprüfung auf die Rentenversiche-
rung maßgeblich waren, nicht als zutref-
fend erwiesen. Fraglich ist, welche Konse-
quenzen aus dieser Feststellung zu ziehen 
sind. 

Eine denkbare Forderung wäre die Rück-
kehr zum Status quo ante. Dies hieße alle 
bisherigen Weichenstellungen im Zusam-
menhang mit der Aufgabenverlagerung 

Vierjahresrhythmus und deckt damit al-
le Arbeitgeber ab. Die gesamte Prüfpla-
nung und die Kapazitäten an Prüfperso-
nal sind an diesem regelmäßigen Turnus 
ausgerichtet. 

Aufgrund dessen sind außerplanmäßige 
Prüfungen nur in Sonderfällen, wie zum 
Beispiel nach dem CGZP-Urteil des BAG, 
vorgesehen. Die Prüfdienste der Unfallver-
sicherung waren stärker darauf ausgerich-
tet, aus konkreten Anlässen heraus auch 
kurzfristig tätig zu werden. 

Solche Anlässe können sich aus Sicht der 
Unfallversicherung auch weiterhin erge-
ben. So erhalten die Berufsgenossenschaf-
ten gelegentlich Hinweise von Dritten auf 
Schwarzarbeit in einem Umfang, der für 
die Zollverwaltung nicht interessant ist. 

Eine Betriebsprüfung ist auch dann an-
gezeigt, wenn ein Lohnnachweis ohne 
erkennbaren Grund auff ällig von den bis-
herigen Nachweisen abweicht, insbeson-
dere, wenn sich der Anteil der in einer 
kaufmännischen Tarifstelle nachgewiese-
nen Entgelte gegenüber der gewerblichen 
Tarifstelle stark erhöht hat. 

Weitere Anlässe können sich im Zusam-
menhang mit einer Überprüfung der Ver-
anlagung des Unternehmens nach § 159 
SGB VII ergeben. Etwa wenn infolge einer 
Änderung der Veranlagung eine Neuzu-
ordnung von Entgelten für die Vergan-
genheit erforderlich ist oder wenn fest-
stellt wird, dass die Größenordnungen 
der zu den veranlagten Tarifstellen ge-

Gutschri�en

Nachforderungen

Anzahl

Lohnsummen-
di�erenzen

Aufgehobene 
Schätzung
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Gefahrklasse

Sonstiges

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%
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Abbbildung 3: Verteilung der Prüfergebnisse und des Volumens der Nachforderungen 
beziehungsweise Gutschri� en auf Feststellungsgründe in 2011
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wieder infrage zu stellen: die Schulung 
der rund 3.700 RV-Prüfer, die Einstellung 
von 268 zusätzlichen Prüfern bei der Ren-
tenversicherung, der Abbau von Kapazitä-
ten bei der Unfallversicherung, die Etab-
lierung eines Datenaustauschverfahrens 
UV-RV, die Erweiterung des DEÜV-Melde-
verfahrens etc. Zugleich gingen die Syner-
gieeff ekte, die sich im Bereich Prüfung der 
Arbeitsentgelte ergeben, wieder verloren. 

Die Rentenversicherung und Unfallver-
sicherung haben aus den Erfahrungen 

mit mehr als zwei Jahren Prüftätigkeit ge-
meinsam den Schluss gezogen, dass das 
Rad nicht zurückzudrehen ist, dass je-
doch eine Optimierung der Betriebsprü-
fung erforderlich ist. 

Die Vorstände der DGUV e.V. und der DRV-
Bund haben daher gemeinsame Positi-
onen zur Betriebsprüfung beschlossen 
(siehe Auszug im Kasten). Danach soll 
weiterhin eine einheitliche Prüfung durch 
die Rentenversicherung stattfinden. An 
den Stellen, an denen die Belange der 

*
1  Art. 25 des Zweiten Gesetzes zum Abbau 

bürokratischer Hemmnisse insbesondere 
in der mittelständischen Wirtscha�  vom 
7.9.2007 – BGBl. I 2007 S. 2246. 

2  UVMG vom 30.10.2008 BGBl. I S. 2130; 
vgl. Höller, BG 2008, S. 402 � .

3 BT-Drs. 16/4391, S. 40.

4  Vom Wirtscha� sministerium wurden rund 
130 Mio. Euro prognostiziert, vgl. BT-Prot. 
16/83 v. 2.3.2007, S. 8367.

5  Im Jahr 2011 � elen neben der Pauschal-
vergütung an die Deutsche Rentenver-
sicherung nach § 166 Absatz 3 SGB VII in 
Höhe von 22,7 Mio. Euro ca. 5,6 Mio. Euro 
an UV-internen Verwaltungskosten ohne 
Berücksichtigung der DV-Kosten an. Im 
Durchschnitt zahlten damit die Berufs-
genossenscha� en für jedes verwertbare 
Prüfergebnis rund 44 Euro.

6  Bezogen auf 2010; jeweils nur der 
Grundbeitrag ohne Sonderumlagen.

Positionen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. und 
der Deutschen Rentenversicherung Bund zum Bürokratieabbau, zur 
Beitragsgerechtigkeit und zur Bekämpfung von Schwarzarbeit im 
Rahmen der Betriebsprüfung

•  Beschluss des Vorstandes der DGUV am 22.5.2012
•  Beschluss des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund 

am 24.5.2012

Die vollständige Erhebung und Einziehung geschuldeter Beiträge ist ein tragender 
Grundsatz der deutschen Sozialversicherung und im Interesse der Beitragsgerech-
tigkeit zwingend geboten. Dies gilt für den Bereich der gesetzlichen Unfallversi-
cherung in besonderer Weise, weil der hier bestehenden gefährdungsbezogenen 
Beitragsgestaltung eine zentrale Rolle bei der Prävention von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten zukommt. Umso wichtiger ist es, dass Betriebsprüfungen für die 
gesetzliche Unfallversicherung dieser Notwendigkeit Rechnung tragen. […] 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. und die Deutsche Renten-
versicherung Bund regen deshalb zur Optimierung der Prüfungen folgende 
gesetzgeberische Maßnahmen an:
1.  Die Rentenversicherung nimmt Unternehmen auf Benennung der Unfallversiche-

rung von den Prüfungen der UV-Grundlagen aus, bei denen der Aufwand für die 
Prüfung mutmaßlich in keinem vernün� igen Verhältnis zum Ergebnis der Prüfung 
steht. Verfahren und Umfang sind zwischen der Rentenversicherung und Unfall-
versicherung abzustimmen, wobei u. a. eine Stichprobenregelung auch für die 
benannten Unternehmen gesichert sein muss. Die Prüfung des Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrags durch die Rentenversicherungsträger wird von dem Verfahren 
nicht berührt. 

2.  Die Unfallversicherungsträger erhalten im Einzelfall zur Sicherstellung einer voll-
ständigen und richtigen Beitragserhebung ein anlass- und ursachenbezogenes 
Prüfrecht, wenn Unstimmigkeiten im Beitragsverfahren oder andere au� ällige 
Sachverhalte vorliegen, deren Au� lärung keinen Zeitverzug duldet. Dies gilt ins-
besondere für mögliche Schwarzarbeit, soweit nicht ein rechtzeitiges Einschrei-
ten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekannt, zu erwarten oder erkennbar ist. 
Die Ergebnisse der Prüfungen teilt die Unfallversicherung der Rentenversicherung 
mit. Vier Jahre nach  Inkra� treten der Neuregelung sollte eine Überprüfung mit 
dem Ziel einer weiteren Optimierung erfolgen.

3.  Die Unfallversicherungsträger erhalten das Recht, bei den Rentenversicherungs-
trägern die Aufgabenerfüllung nach § 166 SGB VII zu prüfen.
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Dr. Edlyn Höller
Stellvertretende Leiterin 
der Abteilung Versicherung 
und Leistungen der DGUV
E-Mail: Edlyn.Hoeller@dguv.de

Unfallversicherung nicht oder nicht oh-
ne Reibungsverluste in den Prüfprozess 
der Rentenversicherung integriert wer-
den können, sollen die Unfallversiche-
rungsträger jedoch ergänzend tätig wer-
den können. 

Auf im Sinne der Unfallversicherung un-
wirtschaftliche Prüfungen soll weitge-
hend verzichtet werden. Das BMAS hat 
angekündigt, diese Anregungen aufzu-
greifen und gesetzgeberische Maßnahmen 
anzustoßen. ●

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung
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ie gesetzliche Unfallversicherung 
(UV)* ist seit ihrem Bestehen ei-
nem kontinuierlichen Wandel auf 

wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
technologischer Ebene ausgesetzt. Das 
gilt im Besonderen auch für die Präventi-
onsarbeit der Unfallversicherung. Präven-
tion muss sich – um wirksam zu bleiben 
– ganz bewusst an den Auswirkungen die-
ses Wandels, von denen die Arbeitswelt in 
der Regel stark betroff en ist, orientieren. 

Durch die kontinuierliche Anpassung 
an sich stetig ändernde Rahmenbedin-
gungen in der Arbeitswelt bietet die 
Unfallver sicherung heute eine Vielzahl 
verschiedener und ineinandergreifender 
Präventionsleistungen (siehe Kasten auf 
Seite 16) an, die nicht nur weit über die 
traditio nelle Überwachung hinausgehen, 
son dern auch die Überwachung selbst 
ver ändert haben. Diese Stoßrichtung prä-
ventiven Handelns hat mit dazu geführt, 
dass die Zahl der Arbeitsunfälle seit den 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts kon-
tinuierlich abnahm. Betriebs- und volks-
wirtschaftlich war das ein nicht zu unter-
schätzender Beitrag zur Wertschöpfung 
der deutschen Wirtschaft. 

Dass auch der Staat großes Vertrauen 
in die Präventionsarbeit der Unfallver-
sicherung hat, zeigt sich unter anderem 
darin, dass der Gesetzgeber den weit ge-
fassten Präventionsauftrag, der im Sozial-
gesetzbuch Teil VII mit „allen geeigneten 
Mitteln“ beschrieben wird, 2008 mit dem 
sogenannten Unfallversicherungsmoder-
nisierungsgesetz (UMVG) zum wieder-
holten Mal bekräftigt hat. 

Im jährlichen Bericht der Bundesregie-
rung zu „Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ (Unfallverhütungsbericht – 

SuGA) hat die Unfallversicherung die 
Möglichkeit, ausgewählte Präventions-
maßnahmen aus dem vergangenen Jahr 
darzustellen. Anhand einzelner Präven-
tionsleistungen soll im Folgenden exem-
plarisch die umfassende Sichtweise der 
Prävention der gesetzlichen Unfallver-
sicherung für das Jahr 2011 beschrieben 
werden. 

Präventionsleistung „Beratung auf 
Anforderung“ 
In immer mehr Betrieben kommt mobile 
IT-gestützte Arbeit zum Einsatz. Die Kehr-
seite der Medaille: Zunehmend mehr Mit-
arbeiter zeigen körperliche und psychi-
sche Beschwerden. Ursachen dafür sind 
neben ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie 
beispielsweise zu kleine Displays oder 
störende Refl exionen, eine stetig steigen-
de Aufgabenlast. 

Auf konkrete Anfragen von Betrieben 
hat die Unfallversicherung quantitative 
Modelle und Erhebungsinstrumente zur 
Belastungsermittlung an mobilen IT-ge-
stützten Arbeitsplätzen entwickelt. 2011 
wurde ein Tätigkeits- und Kompetenz-
profil mobiler IT-gestützter Arbeit erar-
beitet, auf das Personalverantwortliche 
in Zukunft bei der Entwicklung von spezi-
fi schen Maßnahmen Bezug nehmen kön-
nen. Die Ergebnisse der Untersuchungen 
wurden in verschiedenen praxisnahen 
Handlungsempfehlungen zum Gesund-
heitsschutz zusammengefasst.

Präventionsleistung „Information 
und Kommunikation“
Ab 1. August 2013 besteht für Kinder vom 
vollendeten ersten bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz. Weil damit 
auch die Kindertagespfl ege an Bedeutung 

Prävention

Prävention heute

Beratung und vieles mehr
Die Präventionsleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung müssen sich den ständig 
ändernden Rahmenbedingungen anpassen. Der Artikel stellt exemplarisch aktuelle Ansätze 
und Initiativen vor.

zunimmt, – die sich deutlich von der Be-
treuungsform von Kindertageseinrich-
tungen unterscheidet – entwickelte die 
gesetzliche Unfallversicherung 2011 die 
Informationsschrift „Kindertagespfl ege –
Damit es allen gut geht“ (BGI/GUV-I 8641). 

Die Schrift beschreibt die wichtigsten 
Aspekte einer sicheren und gesunden 
Betreuung von Kindern in der Tagespfl ege, 
vor allem Schutzmaßnahmen für Kinder, 
aber auch Hinweise für die Gesundheits-
förderung der Tagespfl egepersonen selbst. 

BGI/GUV-I 8641: Die Informationsschri�  
„Kindertagespflege – Damit es allen gut 
geht“ reagiert auf die zunehmende 
Bedeutung der Kindertagespflege.

D
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Seit März 2009 ist die Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
in Deutschland geltendes Recht. Zentra-
les Ziel ist die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen. Die gesetzli-
che Unfallversicherung hat – fl ankierend 
zum nationalen Plan der Bundesregie-
rung –  2011 einen eigenen Aktionsplan 
für die Arbeit der Unfallversicherung zur 
Umsetzung der UN-Konvention für den 
Zeitraum von 2012–2014 erarbeitet. Das 
neue Sachgebiet „Barrierefreie Arbeitsge-
staltung“ im Fachbereich Verwaltung der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) hat die Aufgabe, vorrangig 
Maßnahmen im Handlungsfeld „Barriere-
freiheit“ dieses Aktionsplans umzusetzen.

Schon heute bieten die VBG sowie die 
Unfallkasse NRW Leitfäden zur Planung 
und Gestaltung barrierefreier Arbeitsstät-
ten an. Dem Thema Inklusion in Schulen 
widmet sich das Portal www.sichere-
schule.de.

Weiterhin sind die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu medizinischen und 
sozialen Aspekten der Schichtarbeit dar-
gestellt. Hinsichtlich der Auswirkungen 
von Schichtarbeit auf die Entstehung von 
Krebs, die die Weltgesundheitsorganisati-
on mit Störungen des circadianen Rhyth-
mus („innere Uhr“) in Zusammenhang 
bringt, sind die vorliegenden Erkenntnis-
se nicht eindeutig. 

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“ am 1. Januar 2011 erhielten 
Verwaltungen und Bildungseinrichtun-
gen einen größeren Gestaltungsspiel-
raum und können die Betreuungsleis-
tungen passend auf die betrieblichen 
Belange zuschneiden. Zur Unterstützung 
bei der Umsetzung haben die DGUV und 
die Unfallversicherungsträger umfangrei-
che Handlungshilfen zur Ermittlung und 
Vereinbarung der betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuungsleis-
tungen entwickelt. 

Die einzelnen Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen bieten – auf die Bedürf-
nisse ihrer Mitgliedsbetriebe zugeschnit-
ten – zahlreiche Handlungshilfen wie 
Fachinformationen, Broschüren, Online-
Tools etc. an.

Präventionsleistung Forschung, 
Entwicklung, Modellprojekte
Im Rahmen des Modellprojektes „Muster-
Klassenzimmer“ wurden die Auswirkun-
gen von gesundheits- und lernfördernden 
Veränderungen von Klassenzimmern un-
tersucht. Dazu wurden in zwei Schulen 
Klassenräume mit optimierten Arbeitsbe-
dingungen (zum Beispiel ergonomisches 
Schulmobiliar, Lärmreduktion) ausgestat-
tet, um den Einfl uss auf Unterrichtsquali-
tät und Gesundheit von Lehrkräften, Schü-
lerinnen und Schülern zu untersuchen. 

Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerin-
nen und Schüler haben die neuen Räu-
me als sehr arbeitsförderlich bewertet. 
Zufrie denheit und Wohlbefi nden sind bei 
beiden Gruppen gestiegen. Wie ein ge-
sundheits- und lernförderndes Klassen-
zimmer aussehen kann, zeigt der virtuelle 
Lernraum der Unfallkasse NRW (www.
sichere-schule.de). ▸

Das Thema Schichtarbeit rückt zuneh-
mend in den Fokus der Präventionsar-
beit der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Schätzungsweise 17 Millionen Erwerbs-
tätige arbeiten in Deutschland in Wech-
selschichtsystemen. Etwa 2,5 Millionen 
davon sind von Nachtarbeit betroff en. 

Schichtarbeit hat nicht nur Einfl uss auf 
physiologische Prozesse, wie zum Beispiel 
den Schlaf, oder Konsequenzen für das 
Sozial- und Privatleben, sondern beein-
fl usst auch das Unfallgeschehen. Fachleu-
te der Unfallversicherung haben den ak-
tuellen Wissensstand zu Schichtarbeit in 
dem Report „Schichtarbeit – Rechtslage, 
gesundheitliche Risiken und Präventions-
möglichkeiten“ (DGUV Report 1/2012) ver-
öff entlicht. Darin werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie die Charak-
teristika und Häufi gkeit von Schichtarbeit 
beschrieben. Der Report enthält Empfeh-
lungen für die Betriebe zum Umgang mit 
Schichtarbeit und bietet Experten Hinwei-
se für ihre Präventionsarbeit. 

Prävention heute
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Präventionsleistung Quali� zierung
Einsatzkräfte (Notärzte, Feuerwehren, 
Polizei) sind bei der Anfahrt an den Ein-
satzort hohen psychomentalen Belas-
tungen ausgesetzt. Herzraten von bis zu 
160 pro Minute wurden bei Fahrern er-
mittelt. Das Unfallrisiko ist bis zu 17-fach 
erhöht. Beim Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) ereignen sich 3-5 Prozent der ge-
meldeten Unfälle bei Einsatzfahrten. Sie 
führen aber zu mehr als 50 Prozent aller 
Arbeitsausfalltage. 

Da ein Training unter Realbedingungen 
grundsätzlich nicht möglich ist, haben die 
DGUV und der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) Simulatoren entwickelt, 
mit denen alle relevanten Verkehrssi-
tuationen interaktiv für den Einsatzwa-
genfahrer simuliert werden können. Für 
Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben besteht die Möglichkeit, 
dieses Training als Tagesseminar umzu-
setzen. Das darauf basierende Seminar-
konzept „Nur wer ankommt, kann helfen“ 
wurde 2011 als DVR-Programm zertifi ziert. 

Präventionsleistung Prüfung/
Zerti� zierung   
Die 17 Prüf- und Zertifi zierungsstellen im 
Prüf- und Zertifi zierungssystem der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV Test) sind auf Branchen oder Pro-
duktbereiche spezialisiert. Mit der Prü-
fung und Zertifi zierung werden Produkte 
auf die Einhaltung von Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen über-
prüft, bevor sie in den Betrieben einge-
setzt werden. 

DGUV Test hat 2011 mit einer systema-
tischen Auswertung von Produktmängeln 
begonnen, die bei der erstmaligen Prü-
fung eines Produkts festgestellt werden. 
67 Prozent der erfassten Produkte hatten 
derart gravierende Mängel, dass vor einer 
Nachbesserung durch den Hersteller kein 
Zertifi kat ausgestellt werden konnte. Nur 
33 Prozent der Produkte waren mängelfrei 
beziehungsweise hatten nur geringfügige 
oder formale Mängel. Durch Nachbesse-
rungen schafften es fast alle Hersteller, 
ihre Produkte so zu verbessern, dass sie 
ein Zertifi kat erhalten. ●

Das Projekt INDINA (www.indina.de) ist 
ein Verbund aus Berufsgenossenschaft 
Holz und Metall (BGHM), IG Metall, In-
stitut für Gießereitechnik (IfG) und Un-
ternehmen, der sich dem nachhaltigen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 
Gießereiindustrie gewidmet hat. Gesun-
de, kompetente und motivierte Mitar-
beiter sind die Voraussetzung für den 
Erhalt und die Steigerung der betriebli-
chen Leistungs- und Innovationsfähigkeit. 
Ein ganzheitliches betriebliches Gesund-
heitsmanagement wird durch Begleitung, 
Beratung und Qualifi zierung von Manage-
ment, Betriebsrat und anderen zentra-
len Akteuren implementiert. Dabei wird 
auf die Entwicklung einer betrieblichen 
Gesundheitskultur besonderer Wert 
gelegt. Zusätzlich zu den betrieblichen 
Ansätzen wurde der Dialog in der Gieße-
rei-Branche zwischen den Sozialpartnern, 
Fachexperten und Beschäftigten gefördert 
und die Verbreitung der Ergebnisse über 
die Branche hinaus geleistet.

Präventionsleistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung

1.  Anreizsysteme
2.  Beratung auf Anforderung
3.  Betriebsärztliche und sicher-

heitstechnische Betreuung
4.  Ermittlung
5.  Forschung, Entwicklung 

und Modellprojekte
6.  Information und 

Kommunikation
7.  Prüfung/Zerti� zierung
8.  Regelwerk
9.  Quali� zierung
10.  Überwachung inkl. 

anlassbezogener Beratung

Ausführliche Beschreibungen 
der einzelnen Präventionsleis-
tungen sind unter: 
www.dguv.de > Webcode: d99259 
zu � nden.
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Dr. Heinz Schmid
Leiter des Referats Physikalische 
Einwirkungen und Energie der DGUV
E-Mail: Heinz.Schmid@dguv.de

*
*  Die Unfallversicherung der gewerblichen 

Wirtscha�  und der ö� entlichen Hand sowie 
die landwirtscha� lichen Berufsgenossen-
scha� en als Teil der Landwirtscha� lichen 
Sozialversicherung – LSV.
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Ein von DGUV Test vergebenes Prüf-
zeichen für Lu� befeuchtungssysteme
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Serie: Fachbereiche der DGUV

ederführend für den FB PSA als 
Ein richtung der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) 

ist die Berufsgenossenschaft der Bauwirt-
schaft (BG BAU). Unter der Leitung von 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel beschäftigt 
sich der Fachbereich maßgeblich mit der 
Beratung und der Unterstützung der Un-
fallversicherungsträger, staatlicher Stel-
len, der Betriebe (im Zusammenwirken 
mit dem zuständigen Unfallversiche-
rungsträger) sowie der Hersteller und an-
derer interessierter Kreise. Für annähernd 
alle Fragestellungen aus der Praxis zur 
Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz im Zusammenhang mit Persönli-
cher Schutzausrüstung stehen im Fachbe-
reich kompetente Ansprechpartner bereit. 

Die Mitarbeit in und die fachliche Be-
gleitung von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten aus dem Bereich der 
Persönlichen Schutzausrüstung, wie bei-
spielsweise im Sachgebiet „Hautschutz“ 
zur Evaluierung von Hautreinigungsmit-
teln und im Sachgebiet „Fußschutz“ zur 
Entwicklung einer Prüfapparatur für Si-

der Koordinierung der Sachgebiete, deren 
Leitungen bei unterschiedlichen Unfall-
versicherungsträgern liegen, und stellt die 
administrativen Abläufe sicher. Hier ist 
auch der stellvertretende Fachbereichslei-
ter PSA, Dipl.-Ing. Josef Syma (VBG), tätig.

Die durch die Geschäftsstelle regelmäßig 
durchgeführte Aktualisierung der Kom-
petenzplattform des Fachbereiches im 
Internet (www.dguv.de / psa) stellt für die 
Unfallversicherungsträger, staatliche Stel-
len, Unternehmen und deren Mitarbeiter 
sowie alle weiteren beteiligten Kreise eine 
zusätzliche eff ektive Möglichkeit dar, sich 
umfassend über PSA-spezifi sche Themen 
zu informieren. 

Ebenfalls in Haan angesiedelt ist die Prüf- 
und Zertifizierungsstelle des FB PSA im 
Rahmen von DGUV Test, welche durch die 
Prüfung und Zertifi zierung von Produkten 
aus dem Bereich Persönliche Schutzaus-
rüstungen eine wichtige Präventions-
dienstleistung erbringt. Denn nur sichere 
Produkte können Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ge-
währleisten und wirkungsvoll dazu bei-
tragen, Unfälle zu vermeiden. ●

Autoren
Birgit Jerzy
Fachbereich PSA der BG BAU, 
Stabs bereich PSA und besondere 
DGUV-Kooperationen der BG BAU
E-Mail: birgit.jerzy@bgbau.de

Karl-Heinz Noetel
Leiter Fachbereich PSA der DGUV, 
Stabsbereich PSA und besondere 
DGUV-Kooperationen der BG BAU
E-Mail: karl-heinz.noetel@bgbau.de

cherheitsschuhe zur Vermeidung von 
Fersenbeinfrakturen, sind weitere wich-
tige Tätigkeitsfelder des FB PSA. 

Folgende Sachgebiete stellen ihre Kompe-
tenz in Form von Beratungen, Vorträgen, 
Veröff entlichungen sowie engagierter Mit-
arbeit in nationalen und internationalen 
Normungsgremien zur Verfügung: 

•  PSA gegen Ertrinken 
(Leitung BG Verkehr)

•  Atemschutz (Leitung BG RCI) 
•  Augenschutz (Leitung BG RCI)
•  Kopfschutz (Leitung BGHM)
•  Schutzkleidung (Leitung BG BAU)
•  PSA gegen Absturz (Leitung BG BAU)
•  Fußschutz (Leitung BG BAU)
•  Stech- und Schnittschutz 

(Leitung BGN)
•  Gehörschutz (Leitung BGHM)
•  Hautschutz (Leitung BGN)
•  Personen-Notsignal-Anlagen 

(Leitung BG ETEM)

Neben Vertretern der DGUV und ihres 
Instituts für Arbeitsschutz (IFA) sind Ex-
perten der Unfallversicherungsträger 
einschließlich der Landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung, der Sozialpartner, 
der Arbeitsmedizin, des technischen Han-
dels, der anwendenden Industrie, des DIN 
(Deutsches Institut für Normung) sowie 
des Bundesministeriums der Verteidigung 
im Fachbereich aktiv. 

Die konstituierende Sitzung des Fach-
bereiches PSA fand im Februar 2012 in 
Haan statt.

Die Geschäftsstelle des FB PSA ist bei der 
BG BAU mit Sitz in Haan eingerichtet. Sie 
unterstützt die Fachbereichsleitung bei 

Die Fachbereiche der DGUV stellen sich vor

Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen 
Die Bereitstellung, Eignung und Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung 
ist ein wichtiges Thema der Unfallversicherungsträger, weshalb die Bündelung 
des Fachwissens in einem Expertengremium, dem Fachbereich Persönliche 
Schutzausrüstungen (FB PSA), unerlässlich ist. 
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m Sachgebiet „Betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung“ 
werden nach erfolgreichem Ab-

schluss der Entwicklung von Konzepten 
für die Neuordnung der betriebsärztli-
chen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung praxisbezogene Themen rund um die 
Anwendung der DGUV Vorschrift 2 bear-
beitet. 

Die Kriterien für die Bestellung und die 
Aufgabenwahrnehmung von Sicherheits-
beauftragten stehen im Mittelpunkt der 
Arbeit des Sachgebiets „Sicherheitsbe-
auftragte“. Sicherheitsbeauftragte sind 
von den Unternehmen schriftlich bestellte 
Personen, die den Unternehmer und die 
Führungskräfte darin unterstützen, Un-
fälle, berufsbedingte Krankheiten und Ge-
sundheitsgefahren zu vermeiden. In der 
gewerblichen Wirtschaft sind 425.000, im 
Bereich der öff entlichen Hand 96.000 und 
in der Schülerunfallversicherung 63.000 
Sicherheitsbeauftragte tätig (gerundet, 
Stand 2010).

Das Sachgebiet „Systematische Integrati-
on von Sicherheit und Gesundheit in den 
Betrieb“ befasst sich mit Träger übergrei-
fenden Maßnahmen zur Förderung der 
Anwendung und der Wirksamkeit von 
Arbeitsschutzmanagementsystemen 
(AMS) und entsprechend angepasster 
Konzepte für kleinere und mittlere Un-
ternehmen. Grundlage für die Arbeit im 
Sachgebiet ist der Nationale Leitfaden für 
AMS. 

Durch sich wandelnde Arbeits- und Or-
ganisationsformen (zum Beispiel virtu-
elle Unternehmen und „neue Selbstän-
digkeit“) wird den Beschäftigten die 
Sorge und Verantwortung für die eigene 

grundlegend um Konzepte und Methoden 
zur Evaluation von Präventionsmaßnah-
men. Es beschäftigt sich mit der Entwick-
lung von Standards in der Auftragsklä-
rung, Vorgehensweise, Erhebung und 
Auswertung und organisiert einen Aus-
tausch innerhalb der gesetzlichen Unfall-
versicherung. ●

Gesundheit vielfach selbst übertragen. 
Hieraus ergeben sich für den Gesund-
heitsschutz neue Aufgaben und Heraus-
forderungen, auch für die Präventions-
arbeit der Unfallversicherungsträger. Im 
Sachgebiet „Neue Formen der Arbeit“ 
werden die Entwicklungen verfolgt und 
Ansatzpunkte für das Präventionshan-
deln entwickelt.

Neu in den Fachbereich eingegliedert 
wurde das Sachgebiet „Sicherheitskenn-
zeichnung“ – vormals als Fachausschuss 
mit gleicher Bezeichnung tätig. Es bear-
beitet Fragen zu Themen der Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz, das betrifft neben der 
Kennzeichnung von Verboten, Warnun-
gen und Geboten auch die Kennzeich-
nung von Fluchtwegen, von Erste-Hilfe-
Einrichtungen sowie von Einrichtungen 
zur Brandbekämpfung.

Der Nachweis von Wirksamkeit und Ef-
fizienz der Präventionsmaßnahmen der 
Unfallversicherungsträger wird in zuneh-
mendem Maße gefordert. Das neue Sach-
gebiet „Evaluation“ kümmert sich deshalb 

Die Fachbereiche der DGUV stellen sich vor

Fachbereich Organisation des Arbeitsschutzes
Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes ist eine zentrale und branchenübergreifende 
Präventionsaufgabe für die Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsplätze. Der Fachbereich 
„Organisation des Arbeitsschutzes“ koordiniert und bearbeitet in sechs Sachgebieten ent-
sprechende Themen mit Relevanz für die Präventionstätigkeit aller Unfallversicherungsträger.
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Gerhard Strothotte 
Leiter des Fachbereichs „Organisa-
tion des Arbeitsschutzes“ der DGUV
E-Mail: gerhard.strothotte@dguv.de

Abbildung: Sachgebiete des Fachbereichs Organisation des Arbeitsschutzes
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„Moratorium“ steht für eine gesetz-
liche Regelung aus dem Jahr 2004. 
Seinerzeit hatte der Gesetzgeber 
die Abgrenzung der Zuständigkeit 
zwischen den Unfallversicherungs-
trägern von Ländern und Gemeinden 
einerseits und den gewerblichen 
Berufsgenossenscha� en anderer-
seits neu gefasst. Ziel war es, zuvor 
bestehende rechtliche Unsicher-
heiten zu beseitigen. Zugleich sollte 
der Boden für eine spätere – dann 
aber endgültige – Neuregelung 
bereitet werden. Die „Moratoriums-
lösung“ war deshalb von Anfang an 
zeitlich begrenzt. Sie wurde Ende 
2011 bis zum 31. Dezember 2012 
verlängert. Gleichzeitig erteilte der 
Gesetzgeber der DGUV den Au� rag, 
bis zum 31. Mai 2012 ein Konzept 
zur Neuregelung der Zuständigkeit 
vorzulegen.

Der Auslöser 
Seit einigen Jahrzehnten besteht eine ver-
stärkte Tendenz der öffentlichen Hand, 
sich zur Erfüllung öff entlicher Aufgaben 
auch des Privatrechts zu bedienen. So 
sind vermehrt Unternehmen in privater, 

fentlichen Träger. War eine der Bedin-
gungen erfüllt, konnten die Länder diese 
Unternehmen in die Zuständigkeit ihrer 
Unfallversicherungsträger übernehmen 
(„Übernahmeverfahren“). Eine Übernah-
me sollte allerdings nicht erfolgen, wenn 
das Unternehmen erwerbswirtschaftlich 
betrieben wurde.

Konfliktherd Erwerbswirtscha� -
lichkeit
In der Folgezeit entstanden zunehmend 
Probleme bei der Auslegung dieser Vor-
schrift. Im Raum standen zahlreiche Fra-
gen, die auch von der Rechtsprechung 
nicht umfassend beantwortet wurden. 
So bestand zum Beispiel keine Einigkeit 
darüber, ob eine fehlende überwiegende 
Beteiligung der öff entlichen Hand durch 
einen ausschlaggebenden Einfl uss auf die 
Unternehmensorgane kompensiert wird 
und wann ein solcher Einfluss konkret 
vorliegt. Strittig war weiterhin, ob auch 
mittelbare Beteiligungen den Ansprüchen 
des Gesetzes genügen. Kontrovers disku-
tiert wurde zudem, ob eine institutionel-
le Förderung oder andere fi nanzielle Zu-
wendungen als Beteiligungen gelten. Als 
größter Konfl iktherd erwies sich aber die 
Frage, wie das Negativkriterium der Er-
werbswirtschaftlichkeit auszulegen war. 
Allein zu diesem Punkt gab es Ende 2004 
circa 150 off ene Sozialgerichtsverfahren.

Der Gesetzgeber begegnete diesem unbe-
friedigenden Zustand mit der Moratori-
umsregelung, die zum 1. Januar 2005 in 
Kraft trat. Die Unfallversicherungsträger 
der Länder und Gemeinden sollten hier-
nach für solche rechtlich selbstständigen 
Unternehmen zuständig sein, an denen 
die öff entliche Hand entweder überwie-
gend beteiligt ist oder auf deren Organe ▸

aber auch in öff entlicher Rechtsform ent-
standen, an denen Länder oder Gemein-
den auf unterschiedlichste Weise beteiligt 
sind. 

Der Gesetzgeber hatte diese Entwicklung 
bereits frühzeitig aufgegriffen und die 
grundsätzlich bestehende Zuständigkeit 
der gewerblichen Unfallversicherung für 
rechtlich selbstständige Unternehmen 
eingeschränkt. So konnten die Länder 
vor 1997 Unternehmen „bezeichnen“, 
die in die Zuständigkeit ihrer Unfallversi-
cherungsträger fallen sollten („Bezeich-
nungsverfahren“). Einzige Bedingung war 
eine überwiegende Beteiligung der öff ent-
lichen Hand. 

Im Zuge der Überführung des Unfallver-
sicherungsrechts in das Siebte Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VII) wurden die Vo-
raussetzungen für eine Zuständigkeit der 
Unfallversicherungsträger der Länder und 
Gemeinden zum 1. Januar 1997 ergänzt. 
Neben der überwiegenden Beteiligung 
einer oder mehrerer Gebietskörperschaf-
ten am Unternehmen ermöglicht seitdem 
auch ein ausschlaggebender Einfl uss auf 
dessen Organe die Zuständigkeit der öf-

Das Moratorium

Was war? Was ist? Was wird sein?
Ein Begri�  geistert seit etwa acht Jahren durch die Welt der gesetzlichen Unfallversicherung: 
das Moratorium. Der folgende Artikel informiert über den aktuellen Stand. 

Zusammenfassung
Seit bald acht Jahren enthält das SGB VII eine befristete Regelung zur Zuständig-
keit für Unternehmen, die in eigener Rechtsform betrieben werden und an denen 
die Länder oder Gemeinden beteiligt sind. Die Frage, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen solche Unternehmen Mitglied eines ö� entlichen Unfallversiche-
rungsträgers sein sollen, ist aber schon bedeutend älter. Nun soll 2013 eine dau-
erha� e Regelung Gesetz werden und den viele Jahrzehnte alten Streit befrieden. 
Hierzu soll ein Vorschlag der DGUV als gemeinsamer Spitzenverband der Unfall-
versicherungsträger der ö� entlichen Hand und der gewerblichen Berufsgenos-
senscha� en beitragen. 
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sie einen ausschlaggebenden Einfl uss hat. 
Dies bezieht sich ausdrücklich auch auf 
mittelbare Beteiligungen. Das Kriterium 
der Erwerbswirtschaftlichkeit fi el ersatz-
los weg. So verschwand ein wesentlicher 
Streitgegenstand, während andere Fragen 
weiterhin ungeklärt im Raum standen. 

Die gesetzliche Neuregelung sollte von 
Beginn an nur eine Zwischenlösung dar-
stellen. Das Moratorium wurde deshalb 
zeitlich befristet. Innerhalb der Frist soll-
te festgestellt werden, ob sich die Neure-
gelung als sachgerecht und tragfähig er-
weist. Diese Forderung bezog auch Fragen 
des wirtschaftlichen Wettbewerbs ein. Ziel 
war es insbesondere, wettbewerbswidrige 
Unterschiede zwischen konkurrierenden 
Unternehmen infolge der Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen Unfallversicherungs-
trägern zu verhindern. 

Allerdings erwies sich das Moratorium be-
ständiger als gedacht. Innerhalb der ur-
sprünglichen Frist von fünf Jahren kam es 
zu keiner Annäherung der unterschiedli-
chen Standpunkte. Zwischen den Unfall-
versicherungsträgern der öffentlichen 
Hand und den gewerblichen Berufsge-
nossenschaften gab es in dieser Frage kei-
ne wesentliche Annäherung. Dieses Patt 
setzte sich im politischen Bereich fort. 
Mit der Folge, dass die Frist zunächst um 
zwei Jahre verlängert wurde. Nachdem 
sich auch in diesem Zeitraum politische 

Grundsatzpositionen der öffentlichen 
und der gewerblichen Träger zur Zustän-
digkeitsabgrenzung bei rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen in den vergange-
nen Jahrzehnten weit auseinanderlagen. 
Einigkeit bestand aber darin, eine Rück-
kehr zum alten Übernahmeverfahren an-
gesichts der damit verbundenen Proble-
me (siehe oben) abzulehnen. Genau das 
tritt aber ein, wenn die Moratoriumsfrist 
am 31. Dezember 2012 abläuft, ohne dass 
eine neue gesetzliche Regelung in Kraft 
getreten ist. 

Vor diesem Hintergrund war der gesetz-
liche Auftrag nur durch einen Kompro-
miss zu erfüllen, der sachlich begründet 
ist und von allen Betroffenen mitgetra-
gen werden kann. Dieser Ansatz ist kon-
sequent verfolgt worden. Auf der Basis 
einer eingehenden Analyse des Ist-Zustan-
des wurden die bestehenden Diff erenzen 
offengelegt und nach ihrer Bedeutung 
gewichtet. Daraus ergab sich dann ein 
Bild der für eine Kompromissfi ndung be-
sonders zu berücksichtigenden Aspekte. 
Dieser Prozess musste zuletzt wegen der 
rigiden Terminvorgabe des Gesetzgebers 
noch deutlich intensiviert und beschleu-
nigt werden. 

Trotz dieser Umstände ist es am Ende 
gelungen, einen Vorschlag zu erarbei-
ten, der die Zustimmung aller maßgeb-
lichen Gremien der DGUV gefunden hat. 
Das höchste Selbstverwaltungsorgan, die 
Mitgliederversammlung der DGUV, hat 
dem Konzept am 24. Mai 2012 abschlie-
ßend einstimmig ohne Enthaltungen zu-
gestimmt. Eindrucksvoller lässt sich der 
Erfolg der Bemühungen um eine Konsens-
lösung nicht dokumentieren. 

Lösungen nicht abzeichneten, hat der Ge-
setzgeber Ende 2011 den Ball der Selbst-
verwaltung der Unfallversicherung zuge-
worfen. Nun sollte die DGUV ein Konzept 
zur Neuregelung der Zuständigkeit zwi-
schen öff entlicher und gewerblicher Un-
fallversicherung im Bereich der rechtlich 
selbstständigen Unternehmen vorlegen. 
Doch damit nicht genug: Im Gesetz wur-
de die Vorlagefrist zugleich auf fünf Mo-
nate beschränkt und die Moratoriumsfrist 
letztmalig um ein Jahr verlängert. Damit 
galt es nicht nur eine inhaltliche „Herku-
lesaufgabe“ zu bewältigen, sondern dabei 
auch noch Sprinterqualitäten an den Tag 
zu legen.

Der Lösungsansatz 
Die Notwendigkeit einer von allen Ver-
bandsmitgliedern getragenen dauerhaf-
ten Lösung war innerhalb der DGUV be-
reits frühzeitig erkannt worden. Deshalb 
wurden im Vorfeld der gesetzlichen Ver-
pfl ichtung Überlegungen angestellt, wie 
der „gordische Knoten“ zu lösen bzw. zu 
durchschlagen sei. Zu diesem Zweck ent-
stand eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
der Geschäftsführungen verschiedener 
öff entlicher und gewerblicher Unfallver-
sicherungsträger, die vom einschlägigen 
Facharbeitskreis auf Verwaltungsebene 
unterstützt wurde. 

An dieser Stelle muss nochmals ausdrück-
lich darauf hingewiesen werden, dass die 

Allerdings erwies sich das Moratorium beständiger als gedacht. 
Innerhalb der ursprünglichen Frist von fünf Jahren kam es zu 
keiner Annäherung der unterschiedlichen Standpunkte.
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Das Gerüst 
Ausgangspunkt des vorgeschlagenen Kon-
zepts ist eine parallele Betrachtung der 
Moratoriumsregelung und der Regelun-
gen zu den „kommunalen Ausnahmeun-
ternehmen“. Als solche werden bestimmte 
Arten von Unternehmen benannt, die un-
abhängig von ihrer Rechtsform stets in die 
Zuständigkeit der Berufsgenossenschaf-
ten fallen. Diese sind in einzelnen Berei-
chen auch für solche Unternehmen der 
Gemeinden zuständig, die als Bestand-
teil der Gebietskörperschaft keine eigene 
Rechtsform aufweisen. Es handelt sich 
hier um eine Ausnahme von der grund-
sätzlich bestehenden Zuständigkeit der 
kommunalen Unfallversicherungsträger 
für die Gemeinden und deren Bestand-
teile.

Die wechselseitige Durchbrechung der 
„Regelzuständigkeiten“ der Unfallversi-
cherungsträger der öff entlichen Hand und 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
stellt den wesentlichen Ansatzpunkt des 
vorliegenden Konzepts dar. 

Beide Ausnahmeregelungen sind nicht 
zufällig zustande gekommen, sondern 
weisen eine jahrzehntelange Vorgeschich-
te auf, auch bezüglich der jeweiligen Be-
gründungen. So wird zugunsten des Mo-
ratoriums geltend gemacht, es handele 
sich weiterhin um Unternehmen der öf-
fentlichen Hand, die trotz rechtlicher 
Verselbstständigung („Outsourcing“) ih-
ren öff entlichen, auf Daseinsvorsorge aus-
gerichteten Charakter beibehalten haben. 
Die Berechtigung kommunaler Ausnah-
meunternehmen wird insbesondere mit 
dem Hinweis auf die spezialisierte Präven-
tion der gewerblichen Berufsgenossen-

schaften begründet, die bei bestimmten 
Unternehmensarten bundesweit einheit-
lich durchgeführt werden müsse.

Das Konzept ergreift für keine der ver-
schiedenen Sichtweisen Partei. Es enthält 
eine Lösung, die von allen Mitgliedern 
der DGUV gleichermaßen mitgetragen 
werden kann. Dass dies Kompromisse in 
der Sache erfordert, liegt auf der Hand. 
Das Konzept stellt daher keine der Aus-
nahmeregelungen grundsätzlich infrage. 
Stattdessen wird im Ergebnis eine Begren-
zung der davon betroff enen Unternehmen 
vorgeschlagen. Zu diesem Zweck werden 
Kriterien defi niert, die eindeutig formu-
liert sind und damit zum erwünschten 
wie notwendigen Maß an Rechtssicherheit 
führen. Die Vorschläge passen sich auch 
in das systematische Gefüge der Zustän-
digkeiten von öff entlicher und gewerbli-
cher Unfallversicherung ein.

Die Vorschläge 
Die Unfallversicherungsträger der Länder 
und Kommunen sollen zukünftig unter 
engeren Voraussetzungen als bislang für 
rechtlich selbstständige Unternehmen der 
öffentlichen Hand zuständig sein. Han-
delt es sich um eine Kapitalgesellschaft 
(zum Beispiel GmbH oder AG), besteht 
eine Zuständigkeit nur dann, wenn die 
öff entliche Hand die Kapitalmehrheit auf 
sich vereint. Bei anderen Unternehmens-
formen (zum Beispiel Anstalt oder Stif-
tung) kommt es entscheidend darauf an, 
ob die Länder oder Gemeinden die Stim-
menmehrheit in dem Organ innehaben, 
das das Unternehmen führt und verwal-
tet. Minderheitsbeteiligungen, Sperrmi-
noritäten etc. erfüllen diese Vorausset-
zungen nicht. ▸

Am Ende ist es gelungen, 
einen Vorschlag zu erarbeiten, 
der die Zustimmung aller maß-
geblichen Gremien der DGUV 
gefunden hat. Das höchste 
Selbstverwaltungsorgan, die 
Mitgliederversammlung der 
DGUV, hat dem Konzept am 
24. Mai 2012 abschließend 
einstimmig ohne Enthaltungen 
zugestimmt.
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Die gewerblichen Berufsgenossenschaften 
sollen zukünftig nur noch für solche kom-
munalen Ausnahmeunternehmen zustän-
dig sein, die rechtlich selbstständig sind. 
Ob die öff entliche Hand die Kapitalmehr-
heit oder die Stimmenmehrheit im maß-
geblichen Unternehmensorgan innehat, 
ist dabei nicht von Bedeutung. 

Die Vorschläge führen in beiden Teilberei-
chen zu Veränderungen der Zuständigkei-
ten. Um teilweise jahrzehntelang gewach-
sene Betreuungsstrukturen hierdurch 
nicht unverhältnismäßig zu beeinträch-
tigen, sind Übergangsregelungen für ein-
zelne Gruppen von Unternehmen vorge-
sehen. So soll eine sukzessive Umsetzung 
der durch die Neuregelung begründeten 
Zuständigkeitsänderungen gewährleistet 
werden. 

Der wirtscha� liche Wettbewerb
Einer besonderen Betrachtung bedarf die 
Frage, ob die Zuständigkeitsabgrenzung 
zwischen öff entlicher und gewerblicher 
Unfallversicherung je nach Zuständig-
keit Auswirkungen auf die Wettbewerbs-
position einzelner Unternehmen hat. Die 
komplexe Materie muss sorgfältig analy-
siert werden. Dies setzt aber voraus, dass 
die Zuständigkeiten vorab feststehen. 
Wegen der Kürze der vom Gesetzgeber 
eingeräumten Beratungszeit konnte das 
Zuständigkeitskonzept jedoch erst mit 
Fristablauf vorgelegt werden. Somit be-
stand für die Betrachtung der Folgefrage 
noch kein Raum. Die Thematik wird der-
zeit von der Geschäftsführer-Arbeitsgrup-
pe aufbereitet.

Die Reaktionen 
Zwischenzeitlich hat die Bunderegie-
rung einen Entwurf für ein „Zweites Ge-
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Michael Quabach
Leiter des Referats Zuständigkeit 
der DGUV
E-Mail: michael.quabach@dguv.de

setz zur Änderung des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch“ vorgelegt. Der Ent-
wurf beschäftigt sich im Wesentlichen 
mit der Ablösung der Moratoriumsre-
gelung. Die entsprechenden Vorschläge 
der DGUV wurden vom Ministerium auf-
gegriff en und eingearbeitet. Außerdem 
soll die DGUV bis Ende 2013 die Auswir-
kungen auf die Beiträge konkurrierender 
Unternehmen bei den öff entlichen und 
den gewerblichen Unfallversicherungs-
trägern prüfen. Je nach Ergebnis sollen 
auch Vorschläge zur Herstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen gemacht wer-
den. Damit ist ein erster Schritt getan, 
um das Konzept in geltendes Recht zu 
überführen. 

Im aktuellen Gesetzgebungsprozess wer-
den die vorgesehenen Regelungen inten-
siv diskutiert. Daran beteiligen sich auch 
Organisationen und Verbände aus dem 
Wirtschaftsleben, die ihre Interessen be-
rührt sehen. Die Frage, ob die gefundene 
Zuständigkeitsabgrenzung Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsposition einzel-
ner Gruppen von Unternehmen hat, wird 
dabei einen breiten Raum einnehmen. Die 
Antwort hierauf ist noch off en. Sie ist aber 
unabhängig von der vorrangigen Frage 
nach der Zuständigkeit. 

Erste Signale von verschiedenen politi-
schen und wirtschaftlichen Akteuren ge-
ben Anlass zur Hoff nung, dass die Zwei-
stufi gkeit von Zuständigkeitsabgrenzung 
und Wettbewerbsfragen generell nach-
vollzogen und mitgetragen wird. Au-
ßerdem spricht einiges dafür, dass die 
einhellige, alle Partikularinteressen zu-
rückstellende Unterstützung des Konzepts 
durch den Verband und seine Mitglieder 
ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Fazit
Die DGUV hat ein Konzept vorgelegt, das 
geeignet erscheint, die Abgrenzung zwi-
schen öff entlicher und gewerblicher Un-
fallversicherung auf eine dauerhafte Ba-
sis zu stellen und damit Rechtssicherheit 
und Rechtsfrieden zu schaffen. Hierfür 
spricht nicht zuletzt der einstimmige Be-
schluss der Mitgliederversammlung. Die 
Übernahme der vorgeschlagenen Rege-
lungen in den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung ist ebenfalls als Bestätigung 
dieser Annahme zu verstehen. Wenn der 
Gesetzgeber dies genauso sieht, dann ist 
die Grundlage geschaffen, um in einem 
zweiten Schritt den Wettbewerbsaspekt 
näher zu beleuchten. Die DGUV beschäf-
tigt sich bereits jetzt mit der Thematik und 
wird hierzu nach sorgfältiger Analyse der 
Verhältnisse Position beziehen. ●

Einer besonderen Betrachtung bedarf die Frage, ob die Zu ständigkeitsabgrenzung zwischen 
öffentlicher und gewerb licher Unfallversicherung je nach Zuständigkeit Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsposition einzelner Unternehmen hat.

M O R A T O R I U M
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Frau Schröder, Herr Hagelstein, warum 
sollte der Gesetzgeber das Konzept der 
DGUV umsetzen? 
Schröder: Das Konzept beendet einen lang 
währenden Interessenkonfl ikt und politi-
schen Streit, das allein ist schon ein sehr 
guter Grund. Es schaff t eine verlässliche 
Grundlage für ein funktionierendes Mitei-
nander im Rahmen der gegliederten Un-
fallversicherung. Hinzu kommt natürlich, 
dass unsere Vorschläge auf einem sach-
lich soliden Fundament stehen.

Hagelstein: Mit der Umsetzung des Kon-
zepts entsteht Rechtssicherheit. Wir ha-
ben eindeutige Abgrenzungskriterien 
vereinbart. Insbesondere unter Berück-
sichtigung der Übergangsvorschriften ist 
ein ausgewogener Kompromiss gelungen, 
bei dem es sprichwörtlich weder Sieger 
noch Besiegte gibt. Deshalb wird das Kon-
zept auch auf Dauer akzeptiert werden.

Frau Schröder, das Ehrenamt der DGUV 
hat das Konzept in großer Einigkeit be-
schlossen. Was war Ihrer Ansicht nach 
der Grund dafür?
Schröder: Den wesentlichen Grund hier-
für sehe ich darin, dass die Mitglieder des 
Verbandes diesen Prozess selbst angesto-
ßen und sich von Beginn an intensiv am 
Diskussionsprozess beteiligt haben. Das 
gesamte Verfahren beruhte auf Transpa-
renz und Vertrauen. Und zwar auch da, 
wo es im Einzelfall Probleme gab. Es han-
delte sich um ein gemeinsames Projekt 
der Mitglieder, bei dem sich alle Beteilig-
ten ihrer Verantwortung für das Ganze je-
derzeit bewusst waren.

Herr Hagelstein, Sie waren Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe, die das Konzept der 
DGUV vorgelegt hat. Wie haben Sie die 
gemeinsame Arbeit erlebt?
Hagelstein: Trotz aller Schwierigkeiten 
im Kleinen bewerte ich die Arbeit un-

Interview zum Moratorium

„Solides Fundament scha�   Rechtssicherheit“
Marina Schröder, Vorstandsvorsitzende der DGUV, und Manfred Hagelstein, Geschä� sführer 
der Unfallkasse Baden-Württemberg und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Zuständigkeitsordnung, 
nehmen Stellung zum Konzept, das das Moratorium ablösen soll. 

eingeschränkt positiv. Der Wille zu ei-
ner gemeinsamen Lösung stand stets im 
Vordergrund, ohne dass die berechtigten 
Interessen der einzelnen Träger deshalb 
übergangen wurden. Ich habe eine ziel-
führende und sehr vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit erlebt, bei der viele Gräben 
überbrückt und manche sogar eingeebnet 
wurden. Ich kann mich hierfür nur bei 
allen Beteiligten nochmals herzlich be-
danken. Nicht versäumen möchte ich in 
diesem Zusammenhang meinen Dank an 
den Arbeitskreis Kataster, der mit seinen 
umfassenden Vorarbeiten und Anstößen 
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen 
geleistet hat.

Frau Schröder, Herr Hagelstein, seit 2007 
gibt es mit der DGUV einen gemeinsamen 
Spitzenverband der gewerblichen und der 
öff entlichen Unfallversicherung. Glauben 
Sie, dass dies für das Konzept eine Rolle 
gespielt hat?

Schröder: Ich möchte mit einer Gegenfra-
ge antworten: Können wir es uns in ei-
nem gemeinsamen Verband erlauben, das 
Trennende in den Vordergrund zu rücken, 
oder sollten wir Gemeinsamkeiten su-
chen? Natürlich ist dies eine rhetorische 
Frage. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass die DGUV mehr ist als die Summe 
aus HVBG und BUK und auch mehr ist als 
die Summe ihrer Mitglieder. Das ist nach 
meiner Auff assung auch in der Moratori-
umsfrage sehr deutlich geworden.

Hagelstein: In einem gemeinsamen Ver-
band sollte nicht das Trennende, sondern 
das alle Träger Verbindende im Vorder-
grund stehen. Das war beim Konzept ein-
deutig der Fall und stärkt Mitglieder und 
Verband gleichermaßen. Wir befinden 
uns in einem doppelten Veränderungspro-
zess. Wir wachsen als DGUV zusammen 
und gewinnen gemeinsam als gesetzliche 
Unfallversicherung an Stärke. ●

Marina Schröder, 
Vorstandsvorsitzende der DGUV

Manfred Hagelstein, Geschä� sführer der 
Unfallkasse Baden-Württemberg
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Authentischer Fall als Grundlage 
der Unterrichtseinheit
Die „Paralympic Post“ ist das britische 
Gegenstück der deutschen „Paralympics-
Zeitung“. Beide Zeitungen werden von der 
DGUV gefördert und beruhen auf einem 
außergewöhnlichen Konzept: Schülerin-
nen und Schüler als Redakteure berichten 
vor Ort von den Paralympics und schrei-
ben spannende Artikel zu den Wettkämp-
fen. 

Es drängte sich quasi auf, den Gedanken 
fortzuführen und die Texte der jungen 
englischen Journalisten an gleichaltrige 
deutsche Leserinnen und Leser zu brin-
gen, zumal die Lektüre englischsprachiger 
Zeitungsartikel Bestandteil der Lehrpläne 
in der Sekundarstufe ist. 

In Großbritannien erscheint die „Paralym-
pic Post“ zweimal als Beilage in der Zei-
tung „SecEd“ und in enger Zusammenar-

beit mit dem „London Evening Standard“. 
Die deutschsprachige „Paralympics-Zei-
tung“ liegt den Zeitungen „Der Tagesspie-
gel“, „Potsdamer Neueste Nachrichten“, 
„Die Zeit“ und dem „Handelsblatt“ bei. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Inklusi-
on, also darauf, ein gleichberechtigter 
und anerkannter Teil der Gesellschaft zu 
sein. Dieses formulierte Ziel der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen ist bereits fester Be-
standteil der Arbeit der DGUV (vgl. DGUV 
Forum 1⋅2/12). 

Seit Ende 2011 füllt die DGUV ihren Ak-
tionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention mit Leben. Ih-
rem Leitbild „Im Mittelpunkt steht der 
Mensch“ entsprechend unterstützt die 
DGUV beispielsweise das Zeitungspro-
jekt und initiierte die Kinoproduktion 
„GOLD“. 

Die Unfallkasse Berlin konzipiert Unterrichtsmaterial 
für den Englischunterricht 

Pünktlich zu den Paralympischen Spielen in London 
halten der Behindertensport und das Thema Inklusion 
Einzug in die Berliner Klassenzimmer. Die Unfallkasse 
Berlin (UKB) nimmt damit den Sta� elstab der bereits 
erfolgreich in diesem Bereich arbeitenden Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf und lädt 
die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 
ein, sich auf außergewöhnliche Weise mit dem realen 
Schicksal eines jungen britischen Rollstuhlbasketball-
spielers auseinanderzusetzen. Passgenau zum olym-
pischen Jahr 2012 gestaltete die UKB spezielle Lern-
materialien für den Englischunterricht. Grundlage der 
Unterrichtseinheit ist ein Zeitungs artikel der „Paralym-
pic Post“ über den authentischen Fall des 19-jährigen 
Rollstuhlbasketballspielers Richard Sargent.

Paralympische Lehreinheit

Inklusion auf dem Stundenplan

Bundesweite Verbreitung der 
Unterrichtseinheit
Die Unfallkasse Berlin leistet dazu einen 
Beitrag, indem sie das Schicksal des jungen 
Briten Richard Sargent in den Mittelpunkt 
ihrer Unterrichtseinheit stellt und diese an 
alle Berliner Englischlehrerinnen und -leh-
rer ausgibt. Die bundesweite Verbreitung 
erfolgt über das Lehrerportal „DGUV – Ler-
nen und Gesundheit“ (www.dguv-lug.de)

Die Materialien unterstreichen die Bedeu-
tung des Sports und damit verbundene 
Erfolge in Form von Lebensmut, Integra-
tion und Anerkennung. 

Richard Sargent aus Nottingham war neun 
Jahre alt, als 2001 ein schwerer Unfall sein 
Leben komplett veränderte. Bei dem Au-
tounfall kam es zu einer Schädigung des 
Rückenmarks. Seitdem ist er querschnitts-
gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Bereits 
während der Rehabilitationsbehandlung 

Lerneinheit zu den Paralympischen Spielen für den Englisch unterricht ▸
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paket der Unterrichtseinheit geschaf-
fen: der Artikel „A new shot at life“ über 
Richard Sargent. Eine ansprechende 
Reportage schrieb die junge „Paralym-
pic Post“-Redakteurin Alice Conroy. Die 
17-jährige Britin hat nicht nur journalisti-
sches Talent, sie weist auch eine besonde-
re Nähe zum Rollstuhlsport auf, denn sie 
spielt seit einigen Jahren Rollstuhlbasket-
ball an der Seite ihrer Schwester Amy, der 
aufgrund einer Krebserkrankung ein Bein 
amputiert wurde. Amy trainiert zusam-
men mit Richard Sargent im britischen 
Rollstuhlbasketballteam und nimmt be-
reits dieses Jahr an den Paralympics teil. 

Die Autorin Alice Conroy ist als nicht be-
hinderte Spielerin im Rollstuhl keine Exo-
tin. Der Rollstuhlbasketball ermöglicht 
es, dass behinderte und nicht behinderte 
Menschen zusammenspielen. Auch ist es 
möglich, dass Männer und Frauen eine 
gemeinsame Mannschaft bilden. 

Schüler im Umgang mit behinderten 
Menschen sensibilisieren
Rollstuhlbasketball ist demnach eine 
höchst inklusive Sportart, die in den kom-
menden Monaten hoff entlich auch einige 
Schülerinnen und Schüler neugierig ma-
chen wird. Zwar hat die UN-Behinderten-
rechtskonvention mit der Forderung nach 
Inklusion längst ihren Weg in die Schule 
gefunden, lebensnahe Beispiele wie das 
von Richard Sargent können Konzepte für 
eine inklusive Schule aber sicherlich an-
schaulich ergänzen. Passend zum Berliner 
Rahmenlehrplan, der die Auseinanderset-
zung mit authentischen Dokumenten aus 

dem Alltagsleben und der Erfahrungswelt 
junger Menschen vorsieht, sind die Mate-
rialien entstanden. Ergebnis ist ein 28 Sei-
ten umfassendes Booklet, das der Lehr-
kraft einen detaillierten Ablaufplan zum 
Unterrichtsverlauf liefert. Didaktische 
Arbeitsblätter, Hintergrundinformationen 
zu den Themen Paralympics, Rollstuhl-
sport und Inklusion bieten eine komfor-
table Arbeitsgrundlage. Dabei werden un-
terschiedliche Lernniveaus berücksichtigt 
und die Methode „Placemat“ für koope-
ratives Lernen erklärt und nutzerfreund-
lich integriert. Jede Phase des Unterrichts 
berührt unterschiedliche Sozialformen – 
von der Einzel- und Partnerarbeit über 
das Lehrer-Schüler-Gespräch bis hin zur 
Grup penarbeit und der abschließenden 
Präsentation und Diskussion. 

Ziel der Unterrichtseinheit ist, Schüle-
rinnen und Schüler für den Umgang mit 
behinderten Menschen zu sensibilisie-
ren. Dazu setzen sie sich zuerst textlich 
mit dem Schicksal von Richard Sargent 
ausein ander, um sich in einem zweiten 
Schritt selbst in eine solche Situation 
hineinzudenken. Einzeln sowie in Part-
ner- und Gruppenarbeit führen sie sich 
die Folgen eines schweren Unfalls vor Au-
gen, erarbeiten mögliche Szenarien und 
äußern in Wort und Schrift ihre Meinun-
gen und Gefühle.

Die Unfallkasse Berlin möchte mit die-
ser Unterrichtseinheit am realen Fall den 
Begriff der Behinderung mit Leben fül-
len und den Schülern das Gefühl vermit-
teln, was es im Alltag bedeutet, damit zu-
rechtzukommen. Dieses Projekt für den 
Englischunterricht kann ein Schritt da-
hin sein, Barrieren abzubauen und einen 
Beitrag zu einem respektvollen Umgang 
und einem besseren sozialen Miteinan-
der zu leisten. Die Unterrichtsmaterialien 
stehen auf der Website www.dguv-lug.de 
zum Download zur Verfügung. ●

Autorinnen
Christina Caliebe, Referentin 
Kommunikation, Unfallkasse Berlin

Kirsten Wasmuth, Leitung 
Kommu nikation, Unfallkasse Berlin
Gemeinsame Mailadresse: 
paralympics@unfallkasse-berlin.de

fasste Richard neuen Lebensmut. Die dort 
trainierende Rollstuhlbasketballmann-
schaft motivierte ihn zum Mitmachen. 
Auch wenn seine erste Antwort lautete, 
dass er eigentlich Fußballspieler sei, fand 
Richard schnell Anschluss an das Team 
und Freude am Training. Mittlerweile 
zählt er zu den besten Rollstuhlbasket-
ballspielern Englands. Als „Junior Play-
er“ trainiert er im paralympischen Team 
und hofft auf eine Teilnahme bei den 
Paralympics 2016. Auch wenn Richard 
Sargent schon heute ein beeindrucken-
der Botschafter des Rollstuhlsports ist, 
so steht er – wie so viele andere behinder-
te Spitzensportler – nicht unbedingt im 
Ram penlicht. 

Und so hatte auch die Unfallkasse Berlin 
kein leichtes Spiel, den sympathischen 
Briten ausfindig zu machen. Die ehren-
amtlichen Strukturen in Großbritannien 
erforderten eine intensive Recherche. Am 
Ende zeigte die gute Mannschaftsleistung 
der Mitsuchenden Erfolg. Tatkräftige Un-
terstützung erhielt die UKB durch den 
Deutschen Behindertensportverband 
und die britische Botschaft, die schließ-
lich den entscheidenden Kontakt zum bri-
tischen Rollstuhlbasketballverband her-
stellen konnte. Fachliche Informationen 
und ansprechendes Bildmaterial steuerte 
der Deutsche Rollstuhl-Sportverband bei. 

Dank der sehr guten und zuverlässigen 
Unterstützung durch die Agentur panta 
rhei als Verantwortliche der „Paralympic 
Post“ und der „Paralympics-Zeitung“ wur-
de die Grundlage für das gesamte Lern-

Passgenau zu den Paralympics 2012 gestaltete die Unfallkasse Berlin spezielle 
Lernmaterialien für den Englischunterricht.
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Maxi, Nora, wie haben Sie eigentlich von 
der Ausschreibung für die Paralympics-
Zeitung erfahren?
Nora: Ich habe die Anzeige im Berliner 
„Tagesspiegel“ gesehen. Sie hat mich 
sofort angesprochen, mich interessiert 
der Journalismus. Ich möchte später auf 
jeden Fall etwas mit Sprache machen. In 
den Anforderungen stand, man solle über 
Menschen mit Behinderung und ihre Be-
ziehung zum Sport schreiben. Mir ist da 
sofort ein Mädchen aus meiner Schule 
eingefallen. Ich kenne sie seit der Grund-
schule. Sie sitzt im Rollstuhl, weil sie 
ohne Schienbeine geboren wurde. Ich 
habe dann erfahren, dass sie sogar Leis-
tungssport macht – sie reitet und spielt 
Tennis. Wir haben uns mehrmals getroff en, 
geredet und ich habe sie zu einer Tennis-
stunde begleitet. Das hat mich schon sehr 
beeindruckt und ich habe immer mehr 
Lust auf London bekommen. Toll, dass es 
geklappt hat.

Maxi: Ich bin selbst Leistungssportlerin 
im Bereich Beachvolleyball. Aber im ver-
gangenen Jahr hatte ich einen doppelten 
Bandscheibenvorfall und musste lange 
pausieren. Außerdem wurde mir bei der 

Begeistert hat uns Martin Mansell, der 
früher selbst als Schwimmer an Paralym-
pischen Spielen teilgenommen hat und 
ein Projekt (www.abilityvability.co.uk/) 
gegründet hat, mit dem er in Schulen über 
Behinderten-Leistungssport informiert. Er 
hat von seiner Laufbahn erzählt und uns 
die Mentalität im paralympischen Sport 
geschildert. Das hat uns alle gepackt. 

Nora, haben Sie schon etwas von dem 
Lebensgefühl dieser Sportlerinnen und 
Sportler mitbekommen?
Nora: Hanna, das Mädchen aus meiner 
Schule, das ich interviewt hatte, sagt, 
dass sie sich durch den Sport auf eine 
ganz besondere Art lebendig fühle. Das 
merkt man auch, wenn man bei einem 
Match zuschaut. Man spürt den starken 
Teamgeist und natürlich den Willen, zu 
gewinnen. Das ist nicht anders als bei 
den nicht behinderten Sportlern. Ich bin 
vorher noch nie mit Behindertensport in 
Kontakt gekommen. Deshalb hat mich 
das sehr beeindruckt. Die Begeisterung 
der Sportler und Sportlerinnen teilt sich 
mit. Ich könnte mir vorstellen, dass das 
Körpergefühl, die Erfolge und das Mitein-
ander im Sport einen positiven Einfluss 
auf das Selbstbild der Betroff enen haben. 
Ich glaube, Sport kann viel Unterstützung 
geben – und macht offensichtlich auch 
noch Spaß. 

Die gesetzliche Unfallversicherung setzt 
Sport auch gezielt in der Rehabilitation 
ein. Bewegung soll den Menschen hel-
fen, ihre Mobilität zu verbessern. Aber der 
Sport soll ihnen auch zeigen: Du kannst 
noch etwas leisten. Können Sie das nach-
vollziehen?

Diagnose gesagt, meine Wirbelsäule sei 
nicht geschaff en für den Leistungssport. 
Das war ein ziemlicher Schlag für mich. 
Ich bin ja extra nach Berlin aufs Sportin-
ternat gegangen. Zu Hause, in Potsdam, 
bin ich dann beim Frühstück auf die 
Anzeige gestoßen und war gleich Feuer 
und Flamme. Das Thema Sport mit dem 
Schreiben zu verbinden, das passte per-
fekt. Über die Vermittlung meiner Jahr-
gangsstufenleiterin habe ich Kontakt zu 
einem paralympischen Schwimmer be-
kommen und konnte ihn interviewen. Das 
hat Spaß gemacht und er hat wirklich toll 
erzählt.

Sie waren vor einigen Wochen mit den an-
deren Schülerredakteuren in Manchester 
beim Paralympics Worldcup. Ihr journa-
listisches Trainingslager für die Paralym-
pics sozusagen. Welche Erfahrungen ha-
ben Sie gemacht?
Nora: Wir haben uns verschiedene Wett-
kämpfe angesehen – Wheelchair Basket-
ball und Football und hatten dann die 
Möglichkeit, die Sportler und das Pub-
likum vor Ort zu interviewen. So haben 
wir geübt, Hemmungen abzubauen und 
auf die Menschen zuzugehen. Mit hat das 
total viel geholfen. Ich habe das ja vorher 
noch nie gemacht und ich habe gemerkt, 
dass ich schon eine Hemmschwelle über-
winden musste, um auf die Menschen 
zuzugehen und mit ihnen auch über ihre 
Behinderung zu sprechen. 

Maxi: Der Workshop in Manchester war 
toll, aber ganz anders, als ich es mir vor-
gestellt hatte. Wir haben von den Profi s 
viele Geschichten gehört und Tipps be-
kommen, worauf wir achten müssen. 

Interview

„Die Begeisterung teilt sich mit“
Maxi Borchert und Nora Tschepe-Wiesinger sind zwei der insgesamt 20 Schülerredakteure und 
-redakteurinnen der Paralympics-Zeitung. Während der Paralympischen Spiele werden sie aus 
London über die Wettkämpfe, die Sportlerinnen und Sportler sowie über die Hintergründe der 
Paralympics berichten. Drei Ausgaben der Zeitung werden großen deutschen Zeitungen beigelegt 
werden. Auch dieser Ausgabe des DGUV Forum liegt die Paralympics-Zeitung bei. Im Interview 
sprachen die Nachwuchsjournalistinnen über ihre Vorbereitung und ihre Erwartungen.

„Ich könnte mir vorstellen, 
dass das Körpergefühl, die 
Erfolge und das Miteinander 
im Sport einen positiven 
Einfluss auf das Selbstbild 
der Betroffenen haben.“
 Nora Tschepe-Wiesinger

Unfallversicherung
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Maxi: Ja, das kann ich aus meiner eige-
nen Erfahrung nur bestätigen. Ich habe 
im vergangenen Jahr viel Reha-Sport ma-
chen müssen, um wieder fit zu werden. 
Im Sport kann man immer wieder kleine 
Erfolge erringen, die summieren sich und 
stärken das Selbstbewusstsein. Im Mann-
schaftssport kommt dann noch die soziale 
Kompetenz dazu.

Ein Trainer im Rollstuhlbasketball hat in 
Manchester dazu eine schöne Geschich-
te erzählt. Ein junger Spieler war in sei-
ne Mannschaft gekommen und am An-
fang hat sein Vater alles für ihn gemacht: 
Tasche tragen, Tür aufmachen. Die an-
deren Spieler haben ihn dann gefragt, 
warum er sich alles hinterhertragen lasse. 
Nach einiger Zeit hat er sich dann tatsäch-
lich mehr zugetraut und auf die Hilfe des 
Vaters verzichtet. 

Was erwarten Sie von dem Aufenthalt bei 
den Paralympics in London?
Nora: Erst mal bin ich natürlich sehr ge-
spannt auf dieses große Sportevent. Ich 
freue mich darauf, viele beeindrucken-
de Persönlichkeiten treff en zu können, 
die ja auch – oder gerade – für Men-

schen, die nicht mit einer Behinderung 
leben, eine große Inspiration sein kön-
nen. Das möchte ich gerne rüberbrin-
gen in meinen Artikeln. Eine große He-
rausforderung. Und ich fi nde es toll, auf 
diese Weise in den Journalismus hinein-
schnuppern zu können. So etwas erlebt 
man nicht alle Tage.

Maxi: Ja, das stimmt. Ich finde es auch 
spannend, den Sport einmal von einer an-
deren Seite erleben zu können. Aus mei-
ner eigenen Sportbiografi e weiß ich: Der 
Konkurrenzkampf ist hart und wenn man 
Erfolg haben will, dann wird der Druck 
immer größer. Da gerät der Spaß an der 
Sache manchmal in Vergessenheit. In 
Manchester habe ich das anders erlebt. 
Klar, jeder will gewinnen. Aber außerhalb 
des Wettkampfes gingen die paralympi-
schen Athleten viel ungezwungener mit-
einander um: Sie feuerten sich an, freuten 
sich mit den anderen, alberten auch mal 
rum. Ich hatte den Eindruck, die Gemein-
schaft spielt hier noch eine andere Rolle – 
trotz allem Kampfwillen.

Bei einem Empfang in der britischen
Botschaft zugunsten der Paralympics 
haben Sie ja auch die drei Sportler ken-
nengelernt, die in dem Dokumentarfi lm 
„GOLD – Du kannst mehr als Du denkst“ 
mitwirken. Was war Ihr Eindruck?
Nora: Ich erinnere mich vor allem an die 
Schwimmerin Kirsten Bruhn. Sie mach-
te einen selbstbewussten Eindruck, gar 
nicht so, als würde sie mit ihrem Schick-
sal hadern. Ich denke, der Film ist eine 
tolle Chance für alle drei, sich auf ihre 
Weise auszudrücken. 

Maxi: Ich glaube, so ein Film kann schon 
helfen, Barrieren zu überwinden – oder 
sie überhaupt erst mal bewusst zu ma-
chen. Es ist gut, wenn Menschen mit 
Behinderung häufiger in den Medien 
zu sehen sind. Und ein Film wie „Ziem-
lich beste Freunde“ war ja ein Superer-
folg. Ich werde mir „GOLD“ auf jeden Fall 
ansehen, wenn er im nächsten Februar 
anläuft. ● 

Das Interview führte Gregor Doepke.
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wieder kleine Erfolge 
erringen, die summieren 
sich und stärken das 
Selbstbewusstsein. Im 
Mannscha� ssport kommt 
dann noch die soziale 
Kompetenz dazu.
 Maxi Borchert

Nora Tschepe-Wiesinger (li.) und Maxie Borchert: 
Redakteurinnen der Paralympics-Zeitung.
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uf Antrag erhalten Versicherte 
anstelle der ihnen zustehenden 
Sach- und Dienstleistungen zur 

Rehabilitation und Teilhabe diese als Per-
sönliches Budget, also in Form von Geld-
leistungen. Ziel ist es, den betroffenen 
Menschen in ihrem Rehabilitations- und 
Teilhabeprozess mehr Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Der aktuelle Leitfaden für die Umsetzung 
und Anwendung des Persönlichen Budgets 
in der gesetzlichen Unfallversicherung ent-
hält Beispiele und praktische Hinweise zur 
Feststellung des Leistungsbedarfs, zur Hö-
he der Budgetbemessung, zum Zahlungs-
rhythmus, zum Umgang mit eventuellen 
Überschüssen und zur Sicherstellung der 
Qualität der Leistung. Eingeflossen sind 
hier die bisher gewonnenen Erfahrungen 
und Rückmeldungen im Umgang mit dem 
Persönlichen Budget von unfallverletzten 
Menschen genauso wie von Rehabilita-
tions-Managern und -Managerinnen der 
Unfallversicherungsträger. 

Zwar richtet sich der Leitfaden primär an 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den 
Verwaltungen, er ist aber auch als Infor-
mation für alle an diesem Thema Interes-
sierten gedacht und daher auf der Home-
page der DGUV (www.dguv.de > Webcode: 
d40163) abzurufen.

Die Planung der Rehabilitation mit 
den zustehenden Teilhabeleistungen er-
folgt insbesondere bei komplexen Leis-
tungen von einem Reha-Manager oder 
einer Reha-Managerin der Unfallver-
sicherung gemeinsam mit den betroffe-
nen Menschen. Daher obliegt es auch 
insbesondere diesen Mitarbeitern und 

Steht der Bedarf fest, erfolgt die Bemes-
sung der Budgethöhe. Dazu ist eine sorg-
fältige Kalkulation der erwarteten Auf-
wendungen erforderlich. Die Leistungen 
dürfen durch die Budgetierung nicht teu-
rer werden als bei herkömmlicher Leis-
tungserbringung. Die Übernahme höherer 
Kosten ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
wenn allein mit der „teureren“ Leistung 
die mit dem Persönlichen Budget ver-
bundene Zielsetzung der Förderung von 
Selbstbestimmung und Teilhabe erreicht 
werden kann. Dies kann zum Beispiel 
durch einen Wechsel von stationärer Be-
treuung in einer Pfl egeeinrichtung in die 
ambulante Versorgung zu Hause der Fall 
sein. 

Für die Budgetbemessung können die 
bisherige Leistungsfestsetzung, Gebüh-
renregelungen, ortsübliche Preise, Er-
fahrungswerte oder auch Vergleichsfälle 
als Grundlage dienen. Um eine Vorleis-
tung der Versicherten auszuschließen, 
muss das Persönliche Budget so bemes-
sen sein, dass es selbst bei Schwankun-
gen (Preisveränderungen, Mehrbedarfe 
an Fahrten, Ersatzbeschaffung für er-
krankte Assistenzkräfte und Ähnliches) 
den Bedarf noch deckt. Versicherte und 
Unfallversicherungsmitarbeiter/-innen –
meist die Reha-Manager/-innen – sind 
in gleicher Weise gefordert, die zu er-
wartenden Aufwendungen realistisch 
abzuschätzen, sie vereinbaren gemein-
sam die Budgethöhe und beschließen 
gemeinsam, in welcher Höhe Reserven 
zur Verfügung stehen müssen und was 
gegebenenfalls mit überschüssigen Be-
trägen geschehen soll, diese zum Bei-
spiel auf den nächsten Budgetzeitraum 
zu übertragen. 

Mit arbeiterinnen, über das Persönliche 
Budget aufzuklären. In Kapitel 4 des 
Leitfadens finden sich praktische Hin-
weise zu einzelnen Leistungen. Beispiels-
weise wird empfohlen, eine Arbeitsas-
sistenz, Fahrkosten oder Leistungen 
zur sozialen Rehabilitation immer in 
Form eines Persönlichen Budgets an-
zubieten. 

Es gibt auch Leistungen, bei denen sich – 
im Interesse der Betroff enen – ein Persön-
liches Budget, obwohl rechtlich möglich, 
nicht wirklich eignet. Dies gilt aus Sicht 
der Unfallversicherung für medizinische 
Rehabilitationsleistungen, die zeitnah in 
speziellen Einrichtungen, die auf die spe-
zifi schen Bedarfe der Unfallverletzten zu-
geschnitten sind, erfolgen sollen und bei 
denen der notwendige Kontakt zwischen 
Einrichtung und Reha-Manager/-in si-
chergestellt ist. Hierzu gehört beispiels-
weise die Berufsgenossenschaftliche Sta-
tionäre Weiterbehandlung (BGSW) im 
Anschluss an die Akutbehandlung. Da 
diese Leistungen aber ohnehin zuvor mit 
den Betroff enen abgestimmt und etwaige 
Wünsche berücksichtigt wurden, dürfte 
dies in den meisten Fällen auch in Bezug 
auf die Selbstbestimmung unproblema-
tisch sein. 

Von der Bedarfsermittlung zur 
Budgethöhe
Bevor über ein Persönliches Budget ent-
schieden werden kann, muss zunächst 
feststehen, welcher Bedarf an Dienst- und 
Sachleistungen zur medizinischen Reha-
bilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und 
am Leben in der Gemeinschaft sowie an 
Pfl egeleistungen der Unfallversicherung 
besteht. 

Rehabilitation und Teilhabe

Der neue Leitfaden zum Persönlichen Budget
Das Persönliche Budget hat sich in der gesetzlichen Unfallversicherung etabliert. Pro Jahr 
nutzen es dort weit mehr als 1000 Betro� ene. Die DGUV will mit dem im Februar beschlossenen 
Handlungsleitfaden das Persönliche Budget weiter verbreiten und die Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung Betro� ener noch mehr stärken.

A
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Das Persönliche Budget 

Wenn Geld übrig bleibt oder fehlt
Da es sich bei dem Persönlichen Budget 
nicht um einen Vorschuss handelt, also
ein nachträglicher Abgleich des Bud-
gets mit Rechnungsbelegen im Allgemei-
nen nicht erfolgt und zuvor eine genaue 
Bedarfsbemessung vorgenommen wurde, 
empfiehlt der Leitfaden, von einer Rück-
forderung von Budgetbeträgen bei zweck-
bestimmter Verwendung abzusehen. In der 

für andere Zwecke oder eine vorzeitige Be-
endigung des Persönlichen Budgets sein.

Deckt das Budget trotz bestimmungsge-
mäßem Gebrauch und sorgfältiger Ab-
schätzung und Einbeziehung einer mög-
lichen Schwankungsreserve nicht den 
Bedarf, weil zum Beispiel unerwartete 
Preiserhöhungen eines Leistungsanbie-
ters eingetreten sind, kann der Betrag 
auch rückwirkend angepasst werden. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass sich Be-
troffene und Unfallversicherungsträger 
über wesentliche Änderungen gegenseitig 
zeitnah informieren.

Wie wird die Qualität der Leistung 
gesichert? Welche Nachweise sind 
zu erbringen?
Die Sicherstellung der Qualität hat einen 
hohen Stellenwert und gehört zu den 
Grundsätzen des Leistungsrechts der Un-
fallversicherung. Unabhängig davon, ob 
die Leistung in Form eines Persönlichen 
Budgets erbracht wird, haben Qualität 
und Wirksamkeit der Leistungen zur Heil-
behandlung und Teilhabe dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse zu entsprechen1. Das Gebot 
zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit2

ergänzt diesen Grundsatz, schließlich 
können durch fehlende Qualität der ein-
gekauften Leistungen hohe (Folge-)Kosten 
entstehen. 

Ein wichtiger Qualitätsfaktor ist die Zu-
friedenheit der Betroff enen selbst mit ih-
rer eingekauften Leistung. Der Unfallver-
sicherungsträger kann die Qualität der 
Leistungen nachträglich, im Vergleich 
der gesetzten Ziele mit dem erreichten Er-
gebnis, bewerten (Ergebnisqualität) und 
eventuell erforderliche Anpassungen für 
den nächsten Budgetzeitraum vorneh-
men.

Im Rahmen des Reha-Managements ist 
aber auch während der Bezugsdauer 
des Persönlichen Budgets ein Qualitäts-
abgleich möglich. So können bei Bedarf 
Qualitätskontrollen, gegebenenfalls durch 
Hinzuziehung geeigneter Sachverständi-
ger, vor Ort vereinbart und als Bestandteil 
in der gemeinsamen Zielvereinbarung ▸

Zielvereinbarung kann außerdem verein-
bart werden, dass die Versicherten sich ver-
pfl ichten, wesentliche Änderungen, etwa 
erhebliche Preissenkungen, umgehend mit-
zuteilen, so dass auch kurzfristig, vor Ende 
des Budgetzeitraumes, eine Änderung der 
Budgetzahlung festgesetzt werden kann.

Gründe für eine Rückforderung können 
zum Beispiel die Verwendung des Budgets 
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Für die Budgetbemessung kön-
nen die bisherige Leistungs-
festsetzung, Gebührenrege-
lungen, ortsübliche Preise, 
Erfahrungswerte oder auch 
Vergleichsfälle als Grundlage 
dienen.
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Mittelverwendung entgegen. Es sollte da-
her weitgehend auf Nachweise, wie Rech-
nungsbelege, verzichtet werden. Nach-
weise, die die qualifi zierte medizinische 
Leistung dokumentieren (zum Beispiel 
Arbeitsvertrag mit examinierter Pflege-
kraft, Pflegedokumentation) und somit 
der Qualitätssicherung dienen, sind da-
gegen sinnvoll. Der Leitfaden gibt auch 
hierzu Beispiele.

Die Zielvereinbarung – 
das Kernelement im Verfahren
Das Kernkapitel des neuen Handlungsleit-
fadens zum Persönlichen Budget befasst 
sich mit der Zielvereinbarung.

Hier können Versicherte und Unfallversi-
cherungsträger alles Wichtige zur Höhe 
und zu den Inhalten und Leistungen, die 
mit dem Persönlichen Budget abgedeckt 
werden sollen, regeln. Sie ist quasi ein 
Vertrag, den beide Parteien auf Augenhö-
he schließen. 

Umfassende Zielvereinbarungen kommen 
vor allem bei komplexen Persönlichen 
Budgets zur Anwendung. Im Leitfaden 
sind diese mit erläuternden Beispielen 
systematisch und praxisgerecht darge-
stellt und in der dortigen Anlage 2 sind 
Beispiele zu ausformulierten Zielverein-
barungen aus allen Bereichen der Rehabi-
litation zu fi nden. So erhalten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Unfallversiche-
rung und auch die betroff enen Menschen 
einen Überblick, wie Zielvereinbarungen 

bei komplexen Leistungen der medizini-
schen, berufl ichen oder sozialen Rehabili-
tation und der Pfl ege geschlossen werden 
können.

Die größten Hürden für die (erstmalige) 
Inanspruchnahme eines Persönlichen 
Budgets bilden immer noch mangelnde 
Kenntnisse und geringe Erfahrungen mit 
der Leistungsgewährung in Form eines 
Budgets – und zwar sowohl auf Seiten 
der Versicherten als auch bei den Trägern 
selbst. Hemmnisse werden oftmals durch 
komplexe Zugänge zur Leistungsgewäh-
rung produziert. Zugänge erleichtern, um 
damit die Selbstbestimmung und Selbst-

verantwortung Betroff ener zu fördern, bil-
det das Fundament der Leistungsgewäh-
rung an Versicherte auf Augenhöhe. Um 
Schwellenängste erst gar nicht aufkom-
men zu lassen, muss die Zielvereinba-
rung deshalb auf den jeweils wirklich er-
forderlichen Umfang beschränkt bleiben. 
Daher wurde ganz bewusst im Leitfaden 
die „verkürzte Zielvereinbarung“ als Re-
gelfall mit ihrem vereinfachten Verfahren 
vorangestellt.

Erfahrungen der letzten Jahre zum Um-
gang mit und zur Beratung über Persön-
liche Budgets – vor allem im Rahmen des 
Projektes „ProBudget“4 – haben gezeigt, 
dass gerade vor der erstmaligen Verein-
barung eines Persönlichen Budgets die 
vermeintlich hohen Formanforderungen 
als sehr hemmend von den beteiligten 
Akteuren (Versicherte und Mitarbeiter/-
innen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung) empfunden werden. 

Da bei einfachen Persönlichen Budgets 
– insbesondere bei Einzelleistungen wie 
zum Beispiel Fahrtkosten, Lehr- und 
Lernmittel im Rahmen von Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben, Haushalts-
hilfe bei medizinischer Rehabilitation – 

Rehabilitation

festgeschrieben werden. Versicherte und 
Unfallversicherungsträger haben so die 
Möglichkeit, insbesondere bei aufwändi-
gen, teuren und lang andauernden Leis-
tungen, sicherzustellen, dass der Rehabi-
litations- und Teilhabeprozess erfolgreich 
verläuft und die vereinbarten Leistungen 
mit der erforderlichen Qualität erfolgen. 
Dies entlastet auch die Budgetnehmer 
und Budgetnehmerinnen selbst und er-
leichtert ihnen eventuell die Entschei-
dung für ein Persönliches Budget, da sie 
nicht mit allem alleingelassen werden.

Auch zur Struktur- und Prozessqualität 
können Versicherte und Unfallversiche-
rungsträger Vereinbarungen treff en. Sind 
qualifi zierte Fachkräfte, beispielsweise im 
Bereich der Pfl egeleistungen, erforderlich, 
muss dies in der gemeinsamen Vereinba-
rung (Zielvereinbarung) festgehalten wer-
den. Hier könnten als Nachweise dann 
die Arbeitsverträge mit den Pfl egekräften 
beim Unfallversicherungsträger vorgelegt 
werden.

Entscheidend für die Qualitätssicherung 
bei der Erbringung der Leistung in Form 
eines Persönlichen Budgets ist daher die 
Zielvereinbarung, die zwischen Versi-
cherten und Unfallversicherungsträger 
geschlossen wird und Regelungen über 
die Qualitätssicherung enthält3. 

Das durch ein Persönliches Budget geför-
derte eigenverantwortliche Handeln steht 
einem Wunsch nach Nachweisen über die 

Entscheidend für die Qualitäts-
sicherung bei der Erbringung 
der Leistung in Form 
eines Persönlichen Budgets 
ist die Zielvereinbarung.
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Nachweise und Qualitätssicherungen
bereits im Rahmen der üblichen Ver-
waltungsverfahren dokumentiert und 
gesichert sind, hat die gesetzliche 
Unfall versicherung hier auf zusätzliche 
Form anforderungen verzichtet. In der ver-
kürzten Zielvereinbarung werden nur die 
Leistungen, für die das Persönliche Bud-
get erbracht wird, die Budgethöhe und 
der Zahlungsmodus vereinbart. Wie ein-
fach eine solche kurze Zielvereinbarung 
ohne großen Verwaltungsaufwand in der 
Praxis ausgestaltet werden kann, zeigt der 
neue Handlungsleitfaden anhand eines 
entsprechenden Beispiels5. 

Neu – das Budget auf Probe
Neu eingeführt sind als Ergebnis des Projek-
tes „ProBudget“ die sogenannten „Probe-
Budgets“. Vergleichbar mit Vorschüssen, er-
folgt hier ausnahmsweise ein nachträglicher 
Abgleich mit den tatsächlichen Aufwendun-
gen zur zukünftigen Bedarfsbemessung. 
Probe-Budgets können beispielsweise bei 
einem erstmaligen komplexen Persönlichen 
Budget mit unsicherer Bemessungsgrund-
lage oder auf Wunsch der Versicherten zur 
Anwendung kommen, um so den Umgang 
mit diesen „gefahrlos“ auszutesten. Sie soll-
ten aber auf drei bis maximal sechs Monate 
beschränkt werden.

Von der Theorie in die Praxis
Der aktuelle Leitfaden zum Persönlichen 
Budget soll mehr Rechtssicherheit für Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen genauso 
wie für die unfall- und berufserkrankten 
Menschen bringen. Er gilt sowohl für die 
gewerblichen wie auch für die landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften und 
die Unfallkassen.

Umsetzung und Einführung sollen durch 
Schulungs- und Informationsveranstal-
tungen in den Trägern begleitet werden. 
Dazu stehen die Mitglieder der Projekt-
gruppe6, die diesen Leitfaden erarbeitet 
haben, zur Verfügung. 

Die Unfallversicherung setzt auch hier ein 
„proaktives“ Zeichen. ●
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Ohne großen Verwaltungsaufwand: 
Beispiel einer verkürzten Zielvereinbarung
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1 Vgl. § 26 Abs. 4 SGB VII.

2  Vgl. § 69 SGB IV.

3 Vgl. § 4 Budget V.

4  Ein von der DGUV und 10 Unfallversiche-
rungsträgern durchgeführtes Projekt 
zum Persönlichen Budget, das vom BMAS 
gefördert wurde (vgl. www.dguv.de).

5  Vgl. Anlage 1 im Handlungsleitfaden 
(www.dguv.de).

6 Vgl. S. 2 des Handlungsleitfadens.
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hemen wie „Lotsen für Betroff ene 
durch das Reha-System in der Bun-
desrepublik“ und „die Beratungs-

kompetenz von Beratern und Beraterin-
nen“ stehen weiterhin in der allgemeinen 
Diskussion. Dies wird aus den im Ab-
schlussbericht des vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales geförderten Pro-
jekts „RehaFutur“ gestellten Forderungen 
deutlich (siehe auch www.rehafutur.de),
 genauso wie bei Fragen der Erschließung 
möglichst frühzeitiger Zugangswege für 
Betroffene in die Rehabilitation und zu 
den erforderlichen Leistungen.

Im System der gesetzlichen Unfallversi-
cherung sind der frühzeitige Zugang zur 
Rehabilitation und die Lotsenfunktion 
grundsätzlich durch Reha-Manager/-innen 
(dies schließt Berufshelfer/-innen ein) gesi-
chert. Gerade daher schien es wichtig, die 
Kompetenzen, die diese Personen bereits 
jetzt vorweisen, offi  ziell festzulegen. 

Außerdem ist die Beschreibung der Anfor-
derungen an Personen, die Rehabilitati-
onsprozesse mit allen Beteiligten, insbe-
sondere den betroff enen Menschen selbst, 
koordinieren, nur logische Konsequenz 
im Rahmen eines erforderlichen Quali-
tätskonzeptes. Nicht zuletzt wird damit 
auch der Gedanke der UN-Behinderten-
rechtskonvention, zu der die DGUV mit 
ihren Trägern gemeinsam einen eigenen 
Aktionsplan entwickelt hat, befördert. 
Denn das Reha-Management muss ne-
ben dem Ziel der möglichst frühzeitigen 
Wiedereingliederung in Arbeit und Ge-
sellschaft einen Schwerpunkt auf Förde-
rung der Selbstbestimmung der betroff e-
nen Menschen legen. Selbstbestimmung 
setzt aber Kenntnis und Verständnis vo-

Im April 2012 hat die Geschä� sführerkonferenz der DGUV o�  ziell ein Anforderungspro� l für 
Reha-Managerinnen und Reha-Manager beschlossen. Warum schien das notwendig und welche 
Bedeutung hat dies für das Reha-Management? 

Neues Qualitätskonzept

Anforderungen an Reha-Managerinnen 
und Reha-Manager

raus. Dies wiederum erfordert gute, um-
fassende, verständliche und auf Augen-
höhe erfolgende Beratung. Komplizierte, 
rechtliche Sachverhalte in eine für Laien 
verständliche Sprache zu übersetzen, ist 
hier nur einer von vielen Aspekten.

Die im Anforderungsprofi l beschriebenen 
besonderen Kompetenzen werden benö-
tigt, um Reha-Management erfolgreich 
durchführen zu können. Wenn aus der 
Sachbearbeitung ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin diese Aufgabe übernehmen 
soll, müssen zusätzliche Qualifi kationen 
erworben werden. 

1 Soziale Kompetenzen
Ein Schwerpunkt des Reha-Manage-
ments ist die Kommunikation und Bera-
tung. Nach einem schweren Unfall suchen 
Reha-Managerinnen oder Reha-Manager 

die Unfallverletzten oder die Angehörigen 
auf. Sie müssen eine vertrauensvolle Ge-
sprächsatmosphäre schaff en und zuhören 
können. Sie geben eine erste Perspektive 
davon, wie es weitergehen soll. Sie planen
gemeinsam mit den Verletzten und den 
behandelnden Ärzten die Schritte der 
Rehabilitation, den Weg zurück zum Ar-
beitsplatz. Sie haben die Fäden in der 
Hand: Sie ermitteln genau die Anforde-
rungen, die der bisherige Arbeitsplatz an 
die Versicherten stellt (Tätigkeitsprofi l). 
Sie sorgen dafür, dass der Arzt über die-
se Anforderungen informiert ist und von 
Anfang an die Rehabilitation zielgerecht 
auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz aus-
gerichtet wird. Sie machen dem unfall-
verletzten Menschen Mut, mitzuarbeiten 
an seiner Rehabilitation, selbst Initiative 
zu zeigen und notwendige Fragen an die 
Ärzte zu stellen. Sie sorgen dafür, dass die 
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Anforderungen an Reha-Manager 

persönliche Situation der Betroff enen bei 
der Planung der Rehabilitation berück-
sichtigt wird, also beispielsweise wenn 
Kinder oder pfl egebedürftige Eltern vor-
handen sind, für die der verletzte Mensch 
gesorgt hat. Es heißt aber auch, für den 
Fall einer eventuell notwendigen neuen 
berufl ichen Orientierung Kenntnisse und 
auch die Wünsche der Menschen ausrei-
chend mit einzubeziehen.

Reha-Manager/-innen müssen mit unter-
schiedlichen Personengruppen kommuni-
zieren können, vom fachlichen Laien bis 
hin zum medizinischen Fachmann, vom 
Mitarbeiter bis hin zur Führungsperson 
den richtigen Ton fi nden. 

Gleichzeitig sind sie auch Entscheidungs-
träger. So müssen zum Beispiel im Ge-
spräch mit den Ärzten sofort Zusagen 
über die erforderlichen Folgemaßnahmen 
gemacht und die nächsten Rehabilitati-
onsschritte eingeleitet werden. Zu ihren 
Aufgaben gehört weiterhin, bei Bedarf – 
und selbstverständlich nur in vorheriger 
Absprache mit den betroff enen Versicher-
ten (!) – mit dem Arbeitgeber die konkre-
ten Schritte zur Rückkehr an den Arbeits-
platz vorzubereiten. 

Professionell mit Konflikten umgehen 
können, Distanz wahren und Lösungs-
möglichkeiten gemeinsam mit den Be-
troff enen suchen ist genauso erforderlich 
wie Verhandlungsgeschick und Entschei-
dungsstärke.

Das Anforderungsprofi l umfasst des-
halb folgende soziale Kompetenzen:
• Kommunikationsfähigkeit
• Kooperative Handlungskompetenz
• Koordinationskompetenz
• Kritik- und Konfl iktfähigkeit
•  Fähigkeit zur multidisziplinären 

Zusammenarbeit
• Verhandlungsführung

2 Selbstkompetenz
Reha-Manager/-innen können nur dann 
erfolgreich sein, wenn sie selbstsicher 
auftreten und Vertrauen vermitteln. Sie 
müssen kontaktfreudig sein und belast-
bar. Sie müssen in der Lage sein, schwieri-
ge Situationen zu verarbeiten. Sie müssen 
einerseits empathisch sein, sich einfühlen 

können in die Situation der Versicherten, 
zuhören und Vertrauen schaff en. Anderer-
seits ist es wichtig, professionelle Distanz 
zu bewahren. Dazu ist eine Fallsupervisi-
on hilfreich, in der Fälle anonym geschil-
dert und das eigene Verhalten refl ektiert 
werden kann.

Im Anforderungsprofi l umfasst 
die Selbstkompetenz folgende 
Kompetenzen:
• Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein
• Refl exionskompetenz
•  Kontaktfähigkeit, Off enheit und 

Belastbarkeit
• Selbstrefl exion, Urteilsbildung
• Selbstorganisation

3 Methodenkompetenz
Über die als selbstverständlich vorausge-
setzte Fachkompetenz in rechtlichen und 
medizinischen Fragen hinaus müssen die 
Methoden des Case-Managements be-
herrscht werden, um alle erforderlichen 
Schritte im Reha-Prozess einleiten zu kön-
nen.

Über die Einzelfallebene hinaus handeln 
Reha-Manager/-innen auch auf der Sys-
temebene. So organisieren sie die Zusam-
menarbeit mit Netzwerkpartnern, wie zum 
Beispiel mit medizinischen Kompetenz-
zentren und berufl ichen Bildungseinrich-
tungen. Sie schaff en so die Voraussetzun-
gen für eine reibungslose Kommunikation 
mit den dortigen Fachleuten zur Planung 
und optimalen Rehabilitation.

Außerdem werden Kenntnisse in der Qua-
litätssicherung gefordert. Abgeschlosse-
ne Reha-Managementfälle sind zu evalu-
ieren, um die Erfahrungen für zukünftige 
Fälle nutzen zu können.

Das Anforderungsprofi l fasst in 
der Methodenkompetenz folgende 
Kompetenzen zusammen:
• Networking
•  Verfahrenskompetenz in den einzel-

nen Phasen des Reha-Managements: 
Fallanalyse, (Assessment), Festlegung 
des Maßnahmenkatalogs (Reha-Plan), 
Begleitung der Umsetzung (Monito-
ring), Erfolgsüberwachung, Evaluation

• Evaluationskonzepte
• Wissensmanagement

Die Kompetenzen können nicht automa-
tisch vorausgesetzt werden, sondern müs-
sen zusätzlich erworben werden. Deshalb 
enthält das von der Geschäftsführerkon-
ferenz verabschiedete Anforderungspro-
fi l Vorschläge zur gezielten Weiterbildung. 
Hierzu bietet die DGUV Akademie Bad 
Hersfeld Hennef ein um fangreiches qua-
lifi ziertes Seminarprogramm. 

Zudem wird von der Hochschule Bad 
Hers  feld ein Zertifi katsstudiengang Reha-
Management angeboten. ●

!
  Unter www.dguv.de > Webcode: d1505 

� nden Sie alles zum Reha-Management 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
auch das Anforderungspro� l. 

Autorinnen
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Europa und Internationales

ie sogenannte Patientenrichtli-
nie bildet einen rechtlichen Rah-
men für Rechte, die Patienten 

in Europa bei der grenzüberschreiten-
den Gesundheitsversorgung haben sol-
len. Patienten können sich danach zu ei-
ner medizinischen Behandlung in einen 
ande ren Mitgliedstaat begeben und sich 
anschließend die Kosten dieser Behand-
lung in ihrem Heimatland erstatten lassen.

Für die Umsetzung der in der Richtlinie 
angeführten Grundsätze haben die Mit-
gliedstaaten bis zum 25. Oktober 2013 
Zeit. Es ist also fast „Halbzeit“ – ein guter 
Zeitpunkt, einen Blick auf den aktuellen 
Stand des Umsetzungsprozesses in den 
Mitgliedstaaten zu werfen. 1

Maßnahmen der EU-Kommission
Die EU-Kommission lässt die Mitgliedstaa-
ten bei der Umsetzung der Vorgaben der 
Patientenrichtlinie nicht allein. Im Som-
mer 2011 hat sie einen Fragebogen an die 
Mitgliedstaaten versandt, um den aktuel-
len Stand abzufragen, die Antworten lie-
gen der Kommission seit Oktober 2011 vor. 
Seit Herbst 2011 führt die Kommission In-
formations- und Umsetzungsgespräche in 
allen 27 EU-Mitgliedstaaten.

Nicht zuletzt da die Patientenrichtlinie 
von ihrem Entstehungsprozess her un-
ter den Mitgliedstaaten nicht unumstrit-
ten war, 2 misst die EU-Kommission der 
Information in den Mitgliedstaaten über 
die Zielsetzung der Richtlinie besonde-
re Bedeutung bei. 3 Ziel der Richtlinie ist 
es, die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zur passiven Dienst-
leistungsfreiheit zu kodifizieren. Vielen 
Patienten sind der EU-Kommission zu-
folge ihre Ansprüche jedoch gar nicht be-

nungsrecht sinnvoll. Was ist etwa im Fall 
von Selbstbehalten, können diese, auch 
wenn Sachleistungen aufgrund Verord-
nungsrechts in einem anderen Staat in 
Anspruch genommen wurden, über die 
Richtlinie geltend gemacht werden? 

Da auch die Europäische Kommission 
weiteren Diskussions- und Abstimmungs-
bedarf sieht, werden derartige Fragen so-
wie Fragen zur Umsetzung gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten in dem Komito-
logieausschuss „Cross-Border Healthcare“ 
diskutiert und abgestimmt. 

Nationale Kontaktstellen
Die Mitgliedstaaten haben sich auch mit 
der Frage zu befassen, wer in den Mit-
gliedstaaten als nationale Kontaktstel-
le in Betracht kommt. Die in der Richtli-
nie vorgesehenen Kontaktstellen müssen 
umfangreiche Informationen für die Pa-
tienten bereithalten, insbesondere über 
deren Rechte und Ansprüche, zur Kosten-
erstattung, zu Qualitäts- und Sicherheits-
standards der Gesundheitsdienstleister 
sowie zu Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
möglichkeiten. Die Kommission betont in 
diesem Zusammenhang, dass die Kontakt-
stellen eine doppelte Funktion haben: Sie 
sollen sowohl Patienten aus dem Ausland 
informieren als auch inländische Patien-
ten, die sich zu einer Behandlung in das 
europäische Ausland begeben möchten. 6

Sozialversicherungsträger selbst schei-
den für diese Funktion aus, da im Zusam-
menhang mit der Leistungserbringung ein 
Interessenkonfl ikt auftreten könnte.

Vorabgenehmigungsverfahren
Die Richtlinie sieht das Verfahren einer 
Vorabgenehmigung bei bestimmten kos-
tenintensiven Gesundheitsdienstleistun-

wusst. Hier soll die Richtlinie durch neue 
Informationsrechte Abhilfe schaff en. Der 
neue rechtliche Rahmen soll auch zu 
mehr Rechtssicherheit beitragen, da die 
Umsetzung der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs zur grenzüber-
schreitenden Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsdienstleistungen bisher in den 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich an-
gewendet wird. Die Richtlinie geht nach 
Ansicht der Kommission von ihrem An-
wendungsbereich her nicht weiter als die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, sie ist allerdings wesentlich 
diff erenzierter. 

Eine Reihe o� ener Fragen
Es stellen sich dennoch eine Reihe von 
Fragen, die insbesondere das Verhältnis 
zum koordinierenden Verordnungsrecht 
betreff en. Die Richtlinie und das koordi-
nierende Verordnungsrecht (Verordnun-
gen EG Nr. 883 / 04 und EG Nr. 987 / 09) 
bestehen nach Ansicht der Kommission 
nebeneinander. Sie werden verstanden 
als sich ergänzende Regelwerke, die Pati-
enten die jeweils für sie günstigste Versor-
gungsform ermöglichen sollen. 4 Fraglich 
ist aber, ob die medizinische Versorgung 
von Grenzgängern in ihrem Wohnstaat in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
fällt und ob Akutbehandlungen im Aus-
land dem Anwendungsbereich der Richt-
linie unterliegen. Da derartige Behandlun-
gen nach der Rechtsprechung des EuGH 
wegen des fehlenden grenzübergreifen-
den Elements nicht Ausfl uss der passiven 
Dienstleistungsfreiheit sind, ist dies nicht 
eindeutig. Die Richtlinie selbst ist von ih-
rer Intention und ihrem Aufbau her auf 
geplante Behandlungen zugeschnitten. 5

Insgesamt wären weitere Informationen 
zum Verhältnis von Richtlinie und Verord-

Stand des Umsetzungsprozesses der Europäischen Richtlinie

Mehr Rechte für Patienten ab 2013?
Im März 2011 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Europäische Rat die 
Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheits-
vorsorge (2011 / 24 / EU). Richtlinien sind hinsichtlich ihrer Ziele verbindlich, ihre Umsetzung 
und die Wahl der Mittel hierfür obliegen den Mitgliedstaaten (Art. 288 AEUV). 

D



DGUV Forum 9/12 · 35

Patientenrechte

gen vor. 7 Die Mitgliedstaaten müssen an-
zeigen, ob sie hiervon Gebrauch machen 
wollen. Bisher scheinen jedoch nicht alle 
Mitgliedstaaten zu planen, ein derartiges 
Verfahren einzuführen. Zehn bis zwölf 
Mitgliedstaaten haben sich diesbezüglich 
positiv geäußert. Sowohl die Kriterien der 
Vorabgenehmigung sowie die Erstellung 
der Listen sind noch mit einer Reihe von 
Fragen verbunden, die zu klären sind. 

Umsetzungsprozess in den 
Mitgliedstaaten
Die Umsetzungstendenzen sind in den 
Mitgliedstaaten recht unterschiedlich. 8 So 
überlegt man in Polen, ob man ein Vorab-
genehmigungsverfahren einführt. Kritisch 
werden dort die indirekten Auswirkungen 
der Richtlinie auf das nationale Gesund-
heitssystem bewertet, die die finanziel-
le Stabilität des Gesundheitswesens in 
Gefahr bringen könnten. In den Nieder-
landen sieht man durch die nationalen 
Regelungen, die seit 2006 bestehen, die 
Richtlinie weitgehend umgesetzt. Ebenso 
hat Deutschland die Rechtsprechung des 
EuGH bereits 2004 im Rahmen des Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetzes im 
Kern umgesetzt. § 13 Abs. 4 und 5 SGB V, 
die für den Bereich der Krankenversiche-
rung die Möglichkeit der Kostenerstattung 
im Fall einer Auslandsbehandlung sowie 
ein Zustimmungserfordernis in bestimm-
ten Fällen enthalten, werden als richtli-
nienkonform angesehen. 9 Daher ist nach 

bis Ende des Jahres ein erstes Konzept 
mit den wichtigsten Elementen europä-
ischer Referenznetzwerke zu erstellen. 
Vor dem Hintergrund der besonderen 
Expertise der Unfallkliniken, insbesonde-
re auf den Kerngebieten der Ortho pädie, 
der Unfallchirurgie und der Behandlung 
Schwerstbrandverletzter könnte sich 
eine Beteiligung an den Europäischen 
Referenznetzwerken anbieten. 

Die Kommission wünscht sich generell 
eine engere grenzübergreifende Koopera-
tion der Dienstleistungsanbieter im Rah-
men der Richtlinie, so etwa auch im Be-
reich E-Health und Telematics. Auch hier 
sieht sie Möglichkeiten, Netzwerke einzu-
richten. Sie hat in diesem Zusammenhang 
aktuell Konsultationsprozesse gestartet.

Die Mitgliedstaaten müssen künftig regel-
mäßig an die Kommission berichten, da 
die Kommission alle drei Jahre einen 
Umsetzungsbericht einschließlich Infor-
mationen zu Patientenströmen veröff ent-
lichen soll. 

Auswirkungen auf die 
Unfallversicherung
Die Richtlinie fi ndet auch auf die gesetzli-
che Unfallversicherung Anwendung. 10 Die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zur passiven Dienstleistungs-
freiheit wird auch bisher von den Unfall-
versicherungsträgern beachtet. Eine dem 
§ 13 Abs. 4 und 5 SGB V in der Krankenver-
sicherung entsprechende Regelung besteht 
in der Unfallversicherung nicht. Es stellt 
sich die Frage, ob hierin eine Gefahr für die 
besonderen Heilverfahren in der gesetzli-
chen Unfallversicherung besteht, etwa 
wenn Deutschland von der Vorabgeneh-
migung für kostenintensive Gesundheits-
dienstleistungen keinen Gebrauch macht.

Sowohl die Europäische Kommission als 
auch Vertreter des BMG weisen auf die in 
verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen-
den nationalen Gatekeeper-Regeln hin, 
die durch die Richtlinie gewahrt blei-
ben. 11 Die Mitgliedstaaten können danach 
bestimmte Anspruchskriterien beibehal-
ten, etwa die Vorschrift, vor dem Besuch 
eines Facharztes oder eines Krankenhau-
ses einen Allgemeinmediziner zu kon-
sultieren. ▸

Ansicht des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG) kein eigenes Umsetzungs-
gesetz erforderlich, vielmehr soll es, wo nö-
tig, einzelne untergesetzliche Regelungen 
geben, die dann in Gesetzespaketen mit 
verabschiedet werden. Frankreich sieht ein 
Spannungsverhältnis darin, einerseits die 
Richtlinienziele umzusetzen und gleichzei-
tig das nationale System (möglichst) un-
angetastet zu lassen. Eine nationale Task 
Force soll den Umsetzungsprozess steuern. 
Insgesamt plädiert Frankreich für den bila-
teralen Dialog und eine engere Zusammen-
arbeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Gesundheitsversorgung.

Referenznetzwerke
Die Richtlinie sieht den Aufbau europä-
ischer Referenznetzwerke zwischen Ge-
sundheitsdienstleistern und Fachzentren 
vor, wobei die Europäische Kommission 
die Mitgliedstaaten unterstützt. Einige 
Mitgliedstaaten haben bereits Interesse 
an der Errichtung derartiger Referenz-
netzwerke bekundet. Derzeit möchte die 
Kommission sich einen Überblick über die 
in den Mitgliedstaaten bestehenden ver-
schiedenen Netzwerkmodelle verschaff en. 
Im Anschluss daran wird sie die verschie-
denen Modelle analysieren und auswer-
ten, dabei werden auch bereits bestehen-
de Pilotprojekte von Referenznetzwerken 
in besonderen Bereichen (wie zum Bei-
spiel seltene Krankheiten, Krebserkran-
kungen) mit einbezogen. Es ist geplant, 

„Richtlinien des Europäischen 
Parlaments sind verbindlich, 
ihre Umsetzung und die Wahl 
der Mittel hierfür obliegt den 
Mitgliedsstaaten.“
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sicherter nach einem Arbeitsunfall oder 
einer Berufskrankheit zunächst einen in 
Deutschland zugelassenen Durchgangs-
arzt aufsucht. Erst anschließend bestünde 
für den Versicherten die Möglichkeit, die 
medizinische Behandlung im Ausland in 
Anspruch zu nehmen. Auf jeden Fall wären 
auch bei einer Auslandsbehandlung die 
Anforderungen des § 34 SGB VII einzuhal-
ten. Staatssekretär Thomas Ilka, BMG, hat 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Einhaltung der besonderen Verfah-
ren der gesetzlichen Unfallversicherung 
durch die jetzigen Richtlinienvorgaben 
auch in Bezug auf medizinische Behand-
lungen im EU-Ausland gewährleistet sei. 12

Spezielle Regelungen zur Inanspruchnah-
me von Leistungen im Ausland gegen Kos-
tenerstattung kennt die gesetzliche Unfall-
versicherung in § 97 Nr. 2 SGB VII, wobei 
hier Fälle angesprochen sind, in denen 
sich der Wohnsitz oder dauerhafte Aufent-
halt im Ausland befi ndet. In Fällen, in de-
nen Personen ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im EU-Ausland haben, wäre hier eine 
gesetzliche Regelung für die Inanspruch-
nahme von Leistungen gegen Kostener-
stattung vorhanden, die im Einklang mit 
der Richtlinie steht. Angesichts der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
zur passiven Dienstleistungsfreiheit und 
neuen Patientenrichtlinie ist festzustel-
len, dass § 97 Nr. 2 SGB VII prinzipiell die 
Möglichkeit der Kostenerstattung bei Inan-
spruchnahme von Sachleistungen im Aus-
land vorsieht, ein derartiges Verfahren in 
der gesetzlichen Unfallversicherung also 
prinzipiell vorhanden ist.

 
So kann ein Patient beispielsweise erst 
nach Besuch seines Hausarztes die me-
dizinische Behandlung im Ausland in 
Anspruch nehmen, wenn die nationa-
len Regelungen dies so vorschreiben. Die 
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung könnten diesen Ausführungen zu-
folge also darauf bestehen, dass ein Ver-

Europa und Internationales
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Sozialrecht / Europarecht der DGUV
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Fazit
Unstreitig ist die Patientenrichtlinie ein 
neues, weiteres Instrument, um Patien-
ten die Möglichkeit zu geben, sich im eu-
ropäischen Ausland behandeln zu lassen. 
Ob die neuen Regelungen tatsächlich zu 
mehr Rechtssicherheit für Patienten bei-
tragen, wird sich erst im Laufe der Zeit 
herausstellen. Die Richtlinie enthält re-
gelmäßige Berichtspfl ichten für die Mit-
gliedstaaten. Die Patientenmobilität und 
damit die Patientenströme in Europa zu 
verstärken, ist nicht Ziel der Richtlinie, 
daher bleiben ihre praktischen Auswir-
kungen ebenfalls abzuwarten, die sich 
im Wesentlichen in grenznahen Gebieten 
zeigen dürften. 13 ●
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Akute Zahnschmerzen können jetzt halbwegs rechtssicher auch EU-Ausland 
behandelt werden. 
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Reform der Mehrwertsteuer

m die öffentlichen Haushalte 
der Europäischen Union ist es 
schlecht bestellt. Schuldenab-

bau und Sanierung der Staatshaushalte 
schreiben sich deswegen alle Mitglied-
staaten auf ihre Fahnen. Woher soll aber 
das Geld zur Finanzierung der Staats-
haushalte kommen? Darüber grübeln 
zahlreiche Politiker und Wirtschaftswis-
senschaftler. 

Aber auch Brüssel macht sich über neue 
Einnahmequellen Gedanken. Eine Mög-
lichkeit scheint nach Auff  assung der Eu-
ropäischen Kommission eine grundlegen-
de Reform des Mehrwertsteuersystems zu 
sein. Aber was hat die gesetzliche Unfall-
versicherung damit zu tun? Schaut man 
sich die Überlegungen der Kommission 
genauer an, werden die drohenden Aus-
wirkungen auf die gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger schnell deutlich. 

Reformbestrebungen 
der EU-Kommission 
Im Mittelpunkt der Reformbestrebungen
steht das Ziel, die derzeit bestehenden 
Regelungen zu vereinfachen und be-
trugssicherer zu machen. Denn nur ein 
einfaches, effi  zientes und auf einer brei-
ten Bemessungsgrundlage beruhendes 
Mehrwertsteuersystem kann nach Ansicht 
der Kommission die notwendigen zusätz-
lichen Einnahmen zur Konsolidierung der 
Staatshaushalte liefern. Dabei möchte die 
Kommission insbesondere auch die der-
zeit durch das europäische Recht erlaub-
ten Steuerbefreiungen und -ermäßigun-
gen unter die Lupe nehmen. 

Hierzu hat die Kommission in ihrem im 
Dezember 2010 veröff entlichten Grünbuch 
sowie zuletzt in einer Mitteilung vom 
Dezember 2011 darauf hingewiesen, dass 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) beobachtet die Entwicklun-
gen schon seit geraumer Zeit. Bereits im 
vergangenen Jahr hat sich der Verband ge-
meinsam mit den anderen Spitzenorgani-
sationen der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung an die zuständigen 
Ministerien gewandt. 

Auf Initiative der DGUV haben schließ-
lich die Vertreter der Spitzenverbände 
der gesetzlichen Renten- und Unfall-
versicherung sowie die Vertreterin des 
GKV-Spitzenverbandes in einem politi-
schen Newsletter auf die zu erwartenden 
Auswirkungen aus Sicht der einzelnen 
Zweige hingewiesen. Mit Hilfe dieses Me-
diums ist es gelungen, die Befürchtungen 
der deutschen Sozialversicherung der zu-
ständigen Abteilung innerhalb der Kom-
mission zur Kenntnis zu bringen. Es bleibt 
abzu warten, ob und wann die Europä-
ische Kommission konkrete Initiativen zu 
diesem Thema vorlegen wird. ●

sie in der Mehrwertsteuerbefreiung von 
Tätigkeiten öffentlicher Einrichtungen 
einen Verstoß gegen das Prinzip neu-
traler Besteuerung sieht, und disku-
tiert, wie die öffentliche Hand in den 
An wendungsbereich der EU-Mehrwert-
steuerrichtlinien aufgenommen werden 
könnte. Neben einer generellen Einbe-
ziehung öffentlicher Einrichtungen in 
die Mehrwertsteuerpflicht wird die Ab-
schaff ung der derzeit durch das europä-
ische Recht erlaubten Steuerbefreiungen 
und -ermä ßigungen auch für solche Leis-
tungen diskutiert, die die gesetzlichen 
Sozialversicherungs träger zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben fi nanzieren 
(zum Beispiel von Ärzten, Kliniken oder 
Gutachtern). 

Die Einnahmen der Mitgliedstaaten aus 
der Mehrwertsteuer dürfte dies deutlich 
erhöhen, aber auch die Belastung der 
sozialen Sicherungssysteme würde enorm 
ansteigen.

Die Haltung der Mitgliedstaaten
Aber was halten eigentlich die Mitglied-
staaten von diesen Überlegungen? Die 
Finanzminister haben die Pläne der Kom-
mission im Mai dieses Jahres im Rah-
men ihrer Schlussfolgerungen zu der 
im vergangenen Jahr veröffentlichten 
Mehrwertsteuerstrategie der Kommissi-
on unterstützt. Sie weisen darauf hin, 
dass eine Reform des Mehrwertsteuer-
systems vor allem zum Ziel haben sollte, 
ungerechtfertigte Steuerbefreiungen ab-
zuschaff en und die Steuerbemessungs-
grundlage zu verbreitern. Die geltenden 
europäischen Regeln für die Anwendung 
der Mehrwertsteuer im öff entlichen Sek-
tor müssten deshalb eingehender geprüft 
und einer zielführenden Reform unter-
zogen werden. 

Reformpläne der Europäischen Kommission

Brüssel hat Steuerbefreiungen 
ö� entlicher Einrichtungen im Visier
Die Europäische Kommission plant eine grundlegende Reform des Mehrwertsteuersystems. Ein 
Bestandteil der Überlegungen: Ö� entliche Einrichtungen sollen kün� ig Mehrwertsteuer zahlen.
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Europa und Internationales

inter dem Stichwort „Generation
Praktikum“ verbergen sich gut 
ausgebildete Absolventen, die 

sich von Praktikum zu Praktikum bege-
ben, ohne eine feste Anstellung zu fin-
den. Der Gedanke, nach einem Studium 
oder einer Ausbildung über ein Praktikum 
den Berufseinstieg zu finden, ist nach-
vollziehbar, führt in der Praxis aber häu-
fi g nicht zu dem gewünschten Ergebnis. 
Die Gründe liegen auf der Hand: Praktika 
sind schlecht oder gar nicht bezahlt. Prak-
tikanten werden als „billige Arbeitskräfte“ 
genutzt oder mit qualitativ geringwertigen 
Tätigkeiten beschäftigt. 

arbeitslosigkeit konfrontiert. Seit dem 
Jahr 2008 sind die Arbeitslosenzahlen 
bei den 15- bis 24-Jährigen um eine Milli-
on gestiegen, derzeit sind fünf Millionen 
Jugendliche in Europa arbeitslos. 2 Die Eu-
ropäische Kommission versucht, durch 
verschiedene Initiativen Jugendliche in 
Arbeit zu bekommen. So fördert die Eu-
ropäische Strategie 2020 im Rahmen der 
Initiative „Jugend in Bewegung“ durch 
grenzübergreifende Projekte wie „Dein 
erster EURES-Arbeitsplatz“ gezielt auch 
die grenzüberschreitende Mobilität von 
Jugendlichen bei der Suche nach einem 
Arbeitsplatz. 3

Europäische Initiativen
Den Herausforderungen einer alternden 
Gesellschaft begegnet die Europäische 
Kommission in jüngster Zeit durch nicht 
unumstrittene Initiativen, wie etwa die 
in dem „Weißbuch Renten“ enthaltenen 
Vorschläge zu einer Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit. 1 Sollten den Plänen 
weitere Aktionen folgen, könnte dies für 
die gesetzliche Unfallversicherung mit 
Ausgabensteigerungen durch verstärk-
te Präventionsaktivitäten und Mehraus-
gaben für Leistungen verbunden sein. 
Gleichzeitig jedoch sieht sich die EU-
Kom mission mit einer hohen Jugend-

Europäische Initiative für einen Qualitätsrahmen

Praktika fördern Beschä� igung
Die Beschä� igungssituation in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist nicht nur von 
den Entwicklungen der Finanzkrise geprägt, sondern auch von einer alternden Gesellscha�  sowie 
ein Fachkrä� emangel gepaart mit einer seit 2008 ansteigenden Jugendarbeitslosigkeit. Jungen 
Menschen fällt es schwer, auch nach Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums, eine feste 
Beschä� igung zu � nden.
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Praktika

Ein Qualitätsrahmen für Praktika
In der Arbeitsunterlage „Qualitätsrahmen 
für Praktika“ COM 2012 173 / fi nal richtet 
die Europäische Kommission ihr Augen-
merk nun speziell auf Praktika. Dahinter 
steht die Ansicht, dass ein Praktikum ein 
Einstieg in ein festes Beschäftigungsver-
hältnis sein kann, wenn hierfür einheitli-
che Qualitätskriterien geschaff en werden. 
Lehre und Praktikum sind Studien zufolge 
für den Berufseinstieg nützlich, aber ver-
besserungswürdig. 4

Lehre und Praktikum werden im euro-
päischen Kontext als Maßnahmen ange-
sehen, die die Beschäftigung Jugendlicher 
nach Abschluss der Schule fördern. Die 
Arbeitsunterlage „Qualitätsrahmen für 
Praktika“ ist deshalb als Begleitdokument 
der Mitteilung „Einen arbeitsplatzinten-
siven Aufschwung gestalten“ erschienen. 
Ziel des Qualitätsrahmens sind in erster 
Linie Praktika nach Abschluss eines Stu-
diums (postgradual) sowie im Rahmen 
tertiärer Bildungsgänge, auch transnatio-
nale Praktika sind erfasst. Gerade in trans-
nationalem Kontext kommt der Frage der 
Vergleichbarkeit von Praktika und Infor-
mationen eine besondere Bedeutung zu. 

Praktische Zeiten im Rahmen der Berufs-
ausbildung spricht der Qualitätsrahmen 
nicht an, hier arbeitet die EU-Kommission 

ist er unfallversichert. Gleiches gilt für ei-
nen Jugendlichen etwa aus Frankreich, 
der im grenznahen Gebiet zu Deutschland 
freiwillig ein Praktikum in einem deut-
schen Betrieb absolviert, um vielleicht 
später in Deutschland eine Beschäftigung 
zu fi nden. 

Praktika im Ausland
Überlegt sich ein Student aus Deutsch-
land, in einem anderen europäischen 
Land, etwa Italien, ein Praktikum zu ab-
solvieren, da dies im Rahmen seines Stu-
diums vorgeschrieben ist oder weil er 
freiwillig zusätzliche Auslandserfahrung 
sammeln möchte, so stellt sich ebenfalls 
die Frage der sozialen Absicherung.

Entscheidend ist, ob das Praktikum derart 
in einen Hochschul- oder Bildungsgang 
integriert ist, dass die Hochschule das 
Praktikum im Ausland in ihrem organisa-
torischen Verantwortungsbereich organi-
siert und gestaltet. Indizien hierfür wären 
beispielsweise, dass die Hochschule die 
Praktikantenstellen organisiert und den 
Aufenthalt überwacht, etwa indem sie 
eigene Ansprechpartner vor Ort hat. 

Dass ein Praktikum in einer Studienord-
nung vorgeschrieben ist, begründet allein 
nicht den Unfallversicherungsschutz. So 
liegt es nicht im organisatorischen Verant-
wortungsbereich der Hochschule, wenn 
die Praktikumsstelle auf eigene Initiative 
ausgewählt wird. 

Liegt eine enge organisatorische Anbin-
dung an die Hochschule vor, so kann 
auch das Praktikum im Ausland unter 
dem Schutz der Vorschriften des SGB VII 
stehen. Absolviert ein Student während 
oder nach seinem Studium hingegen frei-
willig ein Praktikum oder wählt er im Rah-
men seines Studiums die Praktikumsstelle 
im EU-Ausland selbst, so besteht kein An-
knüpfungspunkt über die deutsche Hoch-
schule, der die Weitergeltung deutschen 
Rechts begründen könnte. ▸

an einer eigenen Initiative. So soll noch 
im Jahr 2012 eine Maßnahme eingeleitet 
werden, die auf die Empfehlung des Rates 
zu Jugendgarantien zielt.

Soziale Absicherung
In den Dokumenten, die im Zusammen-
hang mit der öffentlichen Konsultation 
zur Schaffung eines Qualitätsrahmens 
für Praktika veröffentlicht wurden, fin-
den sich auch Hinweise auf die soziale 
Absicherung von Praktikanten. 5 So wei-
sen die Arbeitsunterlagen darauf hin, 
dass die soziale Absicherung insbeson-
dere im Bereich der Kranken- und Unfall-
versicherung in einigen Mitgliedstaaten 
unzureichend ist. Die Situation wird von 
der Europäischen Kommission als besorg-
niserregend eingestuft.

Unfallversicherungsschutz 
von Praktikanten
Praktikanten sind in Deutschland über 
die gesetzliche Unfallversicherung gegen 
das Risiko eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit geschützt. 6 Dies gilt un-
abhängig davon, ob sie für das Praktikum 
ein Entgelt erhalten oder nicht.

Macht beispielsweise der Absolvent eines 
Studiums nach seinem Abschluss freiwil-
lig ein Praktikum in einem Betrieb, um 
erste berufl iche Erfahrungen zu sammeln, 

Lehre und Praktikum werden 
im europäischen Kontext 
als Maßnahmen angesehen, 
die die Beschäftigung 
Jugend licher nach Abschluss 
der Schule fördern.Fo
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Europa und Internationales

*
1 Weißbuch: Eine Agenda für angemessene, 
 sichere und nachhaltige Pensionen und 
 Renten, KOM(2012) 55 � nal vom 16.2.2012.

2 Zeit online: Europas abgehängte 
 Generation. www.zeit.de/wirtscha� /
 2012-05/europa-jugend-arbeitslosigkeit; 
 Europäische Kommission: ec.europa.
 eu/social/main.sp?langId=de&catId=950.

3 Europäische Kommission: ec.europa.eu / 
 social / main.jsp?catId=993&langId=de.

4 Europäische Kommission: ec.europa.  
 eu / social / main.jsp?langId=de&
 catId=950&newsId=1599&furtherNews=yes.

5 Qualitätsrahmen für Praktika 
 COM 2012 173 / � nal, S. 8.

6 Bereiter-Hahn / Mehrtens: § 2 Rdnr. 6.34,
 Einstieg statt Abstieg – Generation
 Praktikum schützen. In: DGUV Kompakt, 
 S. 1, Ausgabe Juni 2012.

7 www.dguv.de / inhalt / medien / 
 publikation / index.jsp.

8 Vgl.: Bereiter-Han/Mehrtens, S. 1.
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Leiterin des Referats Internatio nales 
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In diesen Fällen fi nden in Bezug auf die 
Absicherung im Fall eines Unfalls wäh-
rend des Praktikums gegebenenfalls die 
Regelungen des anderen Landes Anwen-
dung. Zur Information darüber, wann 
Auslandsaufenthalte von Studenten und 
Schülern deutschem Unfallversicherungs-
schutz unterliegen, hat die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
den Flyer „Schutz von Schülern und Stu-
denten bei Auslandsaufenthalten“ ent-
wickelt. 7

Denkbar ist auch, dass ein Student oder 
Absolvent aus dem europäischen Aus-
land ein Praktikum in Deutschland ab-
solviert. Hier wäre ebenfalls zu fragen, ob 
das Praktikum derart in das Studium in-
tegriert ist, dass die Regelungen des Hei-
matstaates Anwendung fi nden. Andern-
falls fi nden die Regelungen des SGB VII 
Anwendung, etwa wenn die Praktikums-
stelle selbst ausgesucht wird. 

Aktuelle Fragen betreff en in diesem Zu-
sammenhang auch Praktika, die in grenz-
nahen Regionen in Deutschland von jun-
gen Menschen absolviert werden, die in 
ihrem Wohnstaat arbeitslos gemeldet 
sind. 

In all diesen Fällen benötigen Jugendliche 
ausreichende Informationen, um wissen 
zu können, ob und wie sie während des 
Praktikums auch in sozialer Hinsicht ab-
gesichert sind.

Während es auf europäischer und natio-
naler Ebene Informationsangebote dazu 
gibt, was in Bezug auf eine Beschäftigung 
in einem anderen Mitgliedstaat in den 
einzelnen Staaten zu beachten ist, fehlt es 
an einem Informationsangebot im Zusam-
menhang mit Praktika. Dies gilt auch mit 
Blick auf die sozialrechtlichen Vorausset-
zungen. Hier scheint, insbesondere wenn 
man die Bedeutung transnationaler Prak-
tika als beschäftigungsfördernde Maßnah-
men zur Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit in Europa ernst nehmen möchte, 
dringender Handlungsbedarf geboten.

Praktikum im Rahmen einer 
Arbeitsförderungsmaßnahme
In manchen Mitgliedstaaten, darunter 
Deutschland, können im Rahmen von 
Arbeitsförderungsmaßnahmen Praktika 
absolviert werden. Das Praktikum wird 
auch hier als Maßnahme verstanden, um 
eine Beschäftigung zu bekommen. Hier-
von können auch arbeitslose Jugendliche 
profi tieren. Werden derartige Praktika als 
Maßnahme der Arbeitsförderung durchge-
führt, besteht in Deutschland Schutz über 
die gesetzliche Unfallversicherung. 

Angesichts teilweise bestehender Ju-
gendarbeitslosigkeit in Grenzregionen 
zu Deutschland und eines Fachkräfte-
mangels in der deutschen Grenzregion, 
stellt sich die Frage, ob umgekehrt auch 
Jugendliche, die in einem anderen Mit-
gliedstaat arbeitslos sind, sozial abge-
sichert sind, wenn sie ein Praktikum in 
Deutschland absolvieren. 

Für Qualität von Praktika
Praktika können jungen Menschen hel-
fen, eine Beschäftigung zu finden, dies 
gilt sowohl auf nationaler als auch auf 
europä ischer Ebene. Die gesetzliche Un-
fallversicherung erkennt die Bedeutung 
von Praktika an, indem sie diese unter den 
Unfallver sicherungsschutz stellt. 

Gerade in Bezug auf die soziale Absiche-
rung von Praktikanten ist es wichtig, dass 

bei transnationalen Praktika ausreichende 
Informationen über die Voraussetzungen 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
existieren.

Die DGUV unterstützt die Initiative der Eu-
ropäischen Kommission für einen Quali-
tätsrahmen für Praktika 8 und hat sich mit 
einer Stellungnahme an dem aktuellen 
Konsultationsprozess beteiligt, in der sie 
auf den bestehenden Unfallversicherungs-
schutz in Deutschland hinweist sowie auf 
die Bedeutung von Informationen im Be-
reich der sozialen Sicherheit. Wünschens-
wert wären aus Sicht der gesetzlichen Un-
fallversicherung Informationen aus den 
verschiedenen Mitgliedstaaten, die sehr 
unterschiedlich mit der sozialen Absiche-
rung bei Praktika verfahren. So hat Frank-
reich einschränkende Regelungen in Bezug 
auf die soziale Absicherung von Praktika, 
unter anderem um der Gefahr des Miss-
brauchs „billiger Arbeitskräfte“ vorzubeu-
gen. In Belgien arbeitet man derzeit an ei-
ner Art nationalem Qualitätsrahmen auch 
in Bezug auf die Unfallversicherung. 

Gut verständliche und zugängliche Infor-
mationen können dazu beitragen, dass 
Jugendliche den Schritt wagen, im Aus-
land ein Praktikum zu absolvieren. Beson-
ders zu begrüßen wäre es, wenn sie wäh-
rend des Auslandspraktikums, ebenso wie 
Praktikanten aus dem EU-Ausland in 
Deutsch  land, ausreichend gegen das Risi-
ko eines Arbeitsunfalls geschützt sind. ●
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Keine Unterbrechung des versicherten Heimwegs, wenn eine Versicherte bei dem Versuch, ihren zunächst vor der Garage 
abgestellten, dann aber zurückrollenden Pkw aufzuhalten, um ihn anschließend in die Garage zu fahren, verletzt wird.

Nach Auff assung des SG liegt hier ein Arbeitsunfall vor. Die 
Klägerin habe als Beschäftigte auf dem Weg von ihrem Arbeits-
platz nach Hause unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung gestanden, und sie hätte diesen versicherten Weg 
im Zeitpunkt des Unfalls nicht in rechtlich erheblicher Weise 
unterbrochen. Streitig sei lediglich, ob die Klägerin auch bei 
der letztlich zum Unfall führenden Tätigkeit, nämlich dem 
Versuch, nach Öff nen des Garagentores in das zurückrollende 
Fahrzeug hineinzugelangen, unter dem Schutz der gesetzlichen 
UV gestanden habe. Die sich der Klägerin darstellende Situati-
on hätte zwar im Verhältnis zum üblichen Vorgehen beim Ein-
stellen des Pkw in die Garage eine Abweichung dargestellt, die 
von der Klägerin infolgedessen vorgenommene Handlung hät-
te jedoch keine in ihrer Privatsphäre begründeten Ursachen, 
sondern ihre Handlungstendenz sei weiterhin darauf gerich-
tet gewesen, die mit dem Abstellen des Pkw in der Garage ver-
bundenen Verrichtungen fortzusetzen, nämlich das Fahrzeug 
anzuhalten und dann in die Garage zu fahren. 

Allenfalls könnte von einer Verrichtung mit gespaltener 
Handlungstendenz beziehungsweise mit gemischter Motiva-
tionslage gesprochen werden (Absicht, das Fahrzeug in die 
Garage zu fahren, und weitere Absicht, den Pkw vor einer 
drohenden Beschädigung zu bewahren). Hier sei zu fragen, 
ob die Verrichtung, so wie sie durchgeführt worden sei, ob-
jektiv die versicherungsbezogene Handlungstendenz erken-
nen lasse. 

Vorliegend habe das Herumlaufen um die geöff nete Fahrer-
tür, um in das Fahrzeug hineinzugelangen, im sachlichen 
Zusammenhang mit dem versicherten Heimweg gestanden. 
Denn selbst wenn die private Motivation hinweg gedacht 
werde, sei es, nachdem sich das Fahrzeug zurückrollend 
von der Garage entfernt habe, erforderlich gewesen, das 
Fahrzeug anzuhalten, um es anschließend in die Garage zu 
fahren. Eine grundsätzliche Änderung der auf die Wegezu-
rücklegung bezogenen Handlungstendenz sei somit nicht 
eingetreten. Die Handlung der Klägerin sei auch ursächlich 
für den Unfall und die dabei erlittene körperliche Schädi-
gung gewesen.

Streitig war, ob der Kläger, der bei der Entfernung eines auf 
einer Autobahn liegenden Gegenstands (30 cm langes Metall-
rohr) angefahren wurde, hierbei nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 a SGB VII 
versichert war. Der beklagte UV-Träger hatte die Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls abgelehnt, da das Metallrohr außerhalb 
der Fahrbahn gelegen und damit keine Gefahr dargestellt habe.

Das BSG hat demgegenüber einen Arbeitsunfall bejaht. Der 
Kläger habe als Hilfeleistender i. S. von § 2 Abs. 1 Nr. 13 a Alt. 
2 SGB VII eine versicherte Tätigkeit verrichtet. Eine gemeine 
Gefahr bestehe, wenn aufgrund der objektiv gegebenen Um-
stände zu erwarten sei, dass ohne sofortiges Eingreifen eine 
erhebliche Schädigung von Personen oder bedeutenden Sach-
werten eintreten werde. 

Eine solche Gefahrensituation habe hier bestanden. Das 
Metallrohr habe zwar außerhalb des Fahrstreifens gelegen, 
jedoch bis an den Rand der linken Überholspur geragt. Es 
entspreche der allgemeinen und gerichtsbekannten Lebenser-
fahrung, dass Verkehrsteilnehmer auf Überholspuren von Au-
tobahnen häufi g ihr Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit aus 
Unachtsamkeit oder verkehrsbedingt über die Fahrstreifenbe-
grenzung hinaus auf den Randstreifen zur Mittelleitplanke 
steuern müssten, ferner dass ein ca. 30 cm langes massives 
Metallrohr durch Witterungseinfl üsse auf die Fahrbahn gera-
ten und daher im Ablauf des Verkehrs zur Seite, hoch- oder 
nach hinten geschleudert werden könne. 

Als einzige Möglichkeit der unverzüglichen Gefahrenbeseiti-
gung für unbestimmt viele Verkehrsteilnehmer habe das Me-
tallrohr sofort entfernt werden müssen. Damit habe der Klä-
ger die bei dieser gemeinen Gefahr notwendige Hilfe geleistet. 

(Urteil des Bundessozialgerichts vom 27.3.2012 – 
B 2 U 7/11 R-, UV-Recht-Aktuell 013/2012, S. 858–863)

(Urteil des Sozialgerichts Wiesbaden vom 27.10.2011 – 
S 13 U 49/11 –, UV-Recht-Aktuell 009/2012, S. 596–601)

§

§

Wegeunfall

Unfallversicherungsschutz eines Helfers beim Entfernen eines am Rand der Überholspur einer Autobahn liegenden Metallrohres.

Versicherte Personen

Kontakt: Dr. Horst Jungfleisch, E-Mail: horst.jungfleisch@dguv.de 

Aus der Rechtsprechung



Psychische Erkrankungen sind heute für elf Prozent 
der Arbeitsunfähigkeitszeiten verantwortlich. Vor 
allem kleinere und mittelständische Unternehmen 
wissen selten, was sie konkret tun können, um ihre 
Belegschaft vor psychischen Belastungen zu schüt-
zen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) unterstützt deshalb Betriebe, Führungskräf-
te und Beschäftigte im Rahmen des Projekts „Psy-
chische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (psyGA) mit 
Informationen, Handlungshilfen und Beispielen für 
Gesundheitsförderung aus dem Unternehmensalltag. 
Auf www.psyga-transfer.de fi nden sich Broschüren, 
wichtige Adressen, weiterführende Links und Ver-
weise auf wissenschaftliche Studien. Neu im Angebot 
ist der Sammelordner „Kein Stress mit dem Stress –

Lösungen und Tipps für Führungskräfte und Unternehmen“. Die Publikation zeigt auf, 
was Vorgesetzte tun können, um Umfang und Ursachen psychischer Belastungen zu 
identifi zieren. 

Medien
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Neuer Leitfaden des BMAS zum Thema 
psychische Belastungen im Arbeitsalltag 

!
  Die Handlungshilfe kann ab sofort unter www.psyga-transfer.de / praxishilfen / 

handlungshilfen im pdf-Format heruntergeladen und ab August unter 
www.psyga-transfer.de / medien in gedruckter Form bestellt werden. 
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In der Fahrzeugtechnik werden zunehmend Tech-
nologien eingesetzt (Brennstoff zelle, Hybridtechnik, 
Elektrofahrzeuge), die zu neuartigen elektrischen 
Gefährdungen führen können. Für Unternehmen er-
gibt sich daraus die Verantwortung, ihre Mitarbeiter 
zu qualifizieren, damit sie sicher an diesen neuen 
Systemen arbeiten können. Die Informationsschrift 
„Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit 
Hochvoltsystemen“ (BGI / GUV-I 8686) enthält wich-
tige Hinweise, wie Betriebe auf der Basis der Gefähr-
dungsbeurteilung die elektrischen Gefährdungen 
ermitteln und den notwendigen Qualifizierungs-
bedarf für Arbeiten in Entwicklung, Fertigung sowie 
Servicewerkstätten festlegen können. In ihrer ersten 
Ausgabe von 2010 deckte die Schrift ausschließlich 
die Qualifi zierung im Pkw-Bereich ab, die Neuaufl age vom April 2012 bezieht auch 
Nutzfahrzeuge (zum Beispiel Busse im ÖPNV) mit ein. 

Überarbeitete Informationsschri�  zum Umgang 
mit Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen 

!
  Die Informationsschri�  ist bei der DGUV erschienen und kann unter publikationen.dguv.de / 

dguv / pdf / 10002 / i-8686.pdf kostenlos heruntergeladen werden. 
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Elektronische Unterweisungen
jetzt nach DGUV-Test zertifiziert

Vertrauen Sie auf geprüfte Inhalte

Universum legt alle Unterweisungen der Reihe „Unterweisung-interaktiv“ zur Zertifizierung vor. 
Bereits nach DGUV Test-zertifiziert:

• Grundregeln (Sicherheits- und Gesundheitsschutzregeln am Arbeitsplatz ... )

• Brandschutz (Vorbeugender Brandschutz, betrieblicher Brandschutz, abwehrender Brandschutz ... )

• Ladungssicherung (Risiken fehlerhafter Ladungssicherung, Physikalische Grundlagen ... )

• Erste Hilfe (Pflichten und Verantwortung, Erste Hilfe im Betrieb, Rettungskette ... )

• Hautschutz (Betrieblicher Hautschutz, Berufliche Hautkrankheiten und Hautbelastungen im Beruf ... )

Unterweisung interaktiv 1

Grundregeln für  
Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit

Unterweisung nach § 12 Arbeitsschutzgesetz und 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention”

 Version 2.1

 Geprüftes Blended-
Learning-Programm

 im Arbeitsschutz

IAG 12002

✓

Weitere Informationen:

www.unterweisungs-manager.de/zertifizierung
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Registriert beim Amtsgericht Wiesbaden, HRB2208
Geschäftsführer: Siegfried Pabst, Frank-Ivo Lube
Telefon: 0611 9030-111
Telefax: 0611 9030-181
Internet: www.universum.de
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Das Praxishandbuch gibt einen Überblick
über alle wichtigen Themen der Verkehrs -
medizin und ihre Bedeutung im Arbeitsschutz.

» Schwerpunkte: Belastungen – Gefähr -
dungen – Erkrankungen 

» Berücksichtigt Besonderheiten des 
Verkehrs auf der Straße, der Schiene, 
zu Wasser und in der Luft

» Vermittelt neue Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft

» Liefert Handlungsanleitungen für die
prak tische Anwendung

Prävention, Sicherheit,
Begutachtung

Praxishandbuch Verkehrsmedizin

www.universum.de/verkehrsmedizin
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